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1.  Einleitung und Anlass 
 
Die Fa. WES Green GmbH mit Sitz in Föhren beabsichtigt die Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage 
in Gerolstein, Stadtteil Hinterhausen in der Flur 10 in der Gewanne „Auf Litt“.  Der vorgesehene Standort 
befindet sich westlich der Wegekreuzung der K77 mit der K31.  
Ca. 1,2 km nordöstlich befindet sich die Eifelkaserne, das ca. 2,5 km südöstlich gelegene Birresborn ist 
die nächste größere Siedlungsfläche. Das aus wenigen Häusern bestehende Eigelbach befindet sich 
ca. 500m südwestlich der Planungsfläche. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 17 ha. 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen, hat der Stadtrat der Stadt 
Gerolstein die Aufstellung des Bebauungsplans „Freiflächenfotovoltaik Hinterhausen“ beschlossen. 
Parallel dazu erfolgt eine Teiländerung des Flächennutzungsplanes.  
Für den Bebauungsplan ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden. Gegenstand der Umweltprüfung sind die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 genannten 
Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie Mensch, Landschaft, Kultur- und 
sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern. Mit dem integrierten 
grünordnerischen Fachbeitrag erfolgt die in § 1a Abs. 3 BauGB geforderte Berücksichtigung der 
landschaftspflegerischen Belange, die in der Abwägung gemäß §1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen 
sind. Hierbei werden die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und Ersatz nach § 
1a BauGB i.S.d. Eingriffsregelung ermittelt und festgelegt. Im Umweltbericht werden darüber hinaus die 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44, Abs. 1 BNatSchG abgeprüft. Der 
Artenschutzfachbeitrag ist gesonderter Teil der Umweltprüfung, die Ergebnisse werden in den 
Umweltbericht integriert. 
 

 
Abb. 1: Übersichtslageplan des Geltungsbereiches (rote Linie); Kartengrundlage: Messtischblätter TK25, © 
GeoBasis-DE / LVermGeoRP, wms-Dienst 
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Vorliegend kann auf die Untersuchungsergebnisse des Büros Hortulus1 (Erfassung der Avifauna) und 
die Ausarbeitungen des Büros für Landespflege Egbert Sonntag2 (Umweltberichtsentwurf) 
zurückgegriffen werden. Auf dieser Grundlage wurde die frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB  
bereits durchgeführt. Die eingegangenen Stellungnahmen werden nachfolgend berücksichtigt.  
 
 

2.  Bebauungsplanentwurf 
 

2.1  Standort 
 
Der geplante Standort der PV-Anlage befindet sich im Außenbereich unmittelbar neben der K31 und 
K77 auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2:  Ausschnitt aus dem Bebauungsplanentwurf; ohne Maßstab; aus: KernPlan, Stand Entwurf, 28.10.2025 

 
1 HORTULUS (2023): Brutvogeluntersuchung im Bereich der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage bei 
Hinterhausen (Landkreis Vulkaneiffel), Stand Oktober 2023 
2 Büro für Landespflege Egbert Sonntag (2024): Bebauungsplan der Stadt Gerolstein, Freiflächenphotovoltaik 
Hinterhausen. Begründung Teil 2: Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4 BauGB, Fassung zum Beteiligungsverfahren 
nach § 3 (1), § 4 (1) BauGB 
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Nach Norden und Westen schließen sich Waldflächen an, im Süden und Osten folgt eine 
grünlandgeprägte Halboffenlandschaft.  
Die Erschließung des Plangebietes ist über einen von der K 77 abzweigenden ausgebauten 
Feldwirtschaftsweg am nördlichen Rand des Geltungsbereiches gewährleistet. Die Fläche ist auch 
direkt von der K 31 aus über eine landwirtschaftliche Zufahrt erreichbar.  
Aufgrund des bewegten Reliefs und der sichtverstellenden Waldflächen bestehen zu den umliegenden 
Siedlungsflächen oder Aussiedlerhöfen keine Sichtverbindungen. Erst zu dem ca. 5,5 km östlich 
gelegenen Büscheich besteht eine freie Sichtachse.  
Das Plangebiet befindet sich unmittelbar an der Stadt- und Kreisgrenze. 
Der Geltungsbereich umfasst 3 Ackerschläge auf den jeweiligen Flurstücken 12, 13 und 14, wobei der 
nördliche Schlag zwischenzeitlich brachgefallen ist und die übrigen aktuell als Einsaatgrünland genutzt 
werden.  
 
2.2  Umweltrelevante Festsetzungen 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht für den Geltungsbereich ein sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Photovoltaik“ (klassische Reihenaufständerung) vor.  Die GRZ wird auf 0,6 als Maß 
für die Überbauung inkl. der projizierten Belegungsdichte der Module festgesetzt. Bodenversiegelungen 
ergeben sich lediglich aus der Fläche der Stützkonstruktion und der Zaunpfosten, der Verankerung der 
Modultische und der Trafogebäude. 
Als maximale Versiegelung werden bis zu 4% der Gesamtfläche zugelassen, was einer 
Gesamtversiegelung von bis zu 6.825 m² entspricht. Die max. Höhe der Modultische und sonstigen 
baulichen Anlagen beträgt 3,50 m.  
Zur internen Erschließung sind Vorrichtungen zur Entwässerung, Erschließungswege und die Anlage 
eines Sicherheitszaunes zulässig. Entlang der topographisch bedingten potenziellen 
Einsehbarkeitsbereiche  entlang der beiden Kreisstraßen ist eine naturraumtypische Hecke als 
Sichtschutz vorgesehen.   
Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zulässig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. 
Nach Betriebsende ist diese innerhalb von einem Jahr einschließlich aller Nebeneinrichtungen und 
Fundamente zurückzubauen. Als Folgenutzung wird eine Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt. 
 
2.3  Flächenbedarf 
 
Auf der Grundlage der ausgewiesenen Nutzung und Grundflächenzahlen besteht gem. dem derzeitigen 
Planungsstand für den 2. BA folgender Bedarf an Grund und Boden: 
 
Tab. 1: Bedarf an Grund und Boden 

 max. zulässig gem. B-Plan 
Flächennutzung Fläche [ha] Anteil [%] 
versiegelte Fläche3 6.825 4,00 
teilversiegelt (interner Erschließungsweg) k.A. k.A. 
Grün-/Anbaufläche (zwischen und unter 
Modultischen) und festgesetzte Grünfläche, 
Forstabstandsfläche 

163.790 96,00 

Summe 170.615 100 
 
Damit liegt der reale Versiegelungsgrad unter dem im Kriterienkatalog des NABU angegebenen 
Richtwert von 5% der Gesamtfläche.4  
 

 
3 ausschließlich Fläche der Fundamente Stützkonstruktion, Zaunpfähle und Trafostation(en) 
4 NABU (Hrsg.): Kriterien für naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen, basierend auf einer Vereinbarung 
zwischen der Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft e.V. (heute: BSW-Solar) und Naturschutzbund 
Deutschland – NABU, hrsg. 2005, aktualisiert 2012 
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2.4  Planungsalternativen 
 
Alternativen wurden im Rahmen der Standortsuche sowie der Erstellung des Bebauungsplanes 
untersucht.  
Bei der Standortsuche konzentrierte sich die WES Green GmbH Projektentwicklung auf Flächen in der 
Stadt Gerolsterin, aus denen ein großflächiges, zusammenhängendes Plangebiet geschaffen werden 
kann. Beurteilungsgrundlage für die Wahl des Standortes waren Restriktionen durch Schutzgebiete, 
Exposition und Topografie, Abstand zu Siedlungen, die Größe der Fläche, die ökologische Wertigkeit, 
die vorhandene Erschließung und vor allem die Nähe zu um nächsten möglichen Netzanschlusspunkt.  
Auf Grundlage der genannten Kriterien fiel die Wahl auf das Plangebiet, das die genannten Faktoren 
am besten repräsentierte.  
Grundlage der Standortauswahl war der Kriterienkatalog FNP Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 
der VG Gerolstein.  
 
 

3.  Planerische und gesetzliche Vorgaben 
 
3.1  Einschlägige Rechtsgrundlagen  
 
Tab. 2: Zusammenstellung der relevanten Fachgesetze  

Relevante Fachgesetze, 
Verordnungen, Richtlinien 

Belange Berücksichtigung 

Baugesetzbuch (BauGB), 
Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 
Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 

Nachhaltigkeit der städtebaulichen 
Entwicklung, Belange des 
Umweltschutzes, Bodenschutzklausel 
n. § 1a, Abs. 2, Ziele der 
Raumordnung, Aussagen FNP und 
Fachpläne, NATURA 2000 

 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 
Landesnaturschutzgesetz 
Rheinland-Pfalz (LNatSchG) 

Betroffenheit von Schutzgebieten, 
geschützte Biotope, besonderer 
Artenschutz (§ 44 ff. BNatSchG), 
Umweltschäden (§ 19 BNatSchG), 
Ausgleichverpflichtung n. § 15 
BNatSchG 

keine Betroffenheit von 
Schutzgebieten, keine 
Auswirkungen auf geschützte 
Biotope und FFH-Lebensräume 

FFH-Richtlinie, 
Vogelschutzrichtlinie 

Betroffenheit von NATURA 2000-
Gebieten, Lebensräumen und Arten 

FFH-Verträglichkeit gesichert, 
keine FFH-Lebensräume 
betroffen 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
Landeswassergesetz RP (LWG) 

Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, 
Hochwasserschutz 

nur geringe Neuversiegelung 
natürlicher Böden 

Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 

Altlasten, sparsamer Umgang mit 
Grund und Boden, Erosion 

nur geringe Neuversiegelung 
natürlicher Böden 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG), zuzgl. 
Verordnungen und Richtlinien 

Auswirkungen von Lärm auf 
störempfindliche Nutzungen, 
Planungsleitsatz n. § 50 BImSchG 

nicht betroffen 

Landeswaldgesetze RP und 
Saarland 

Erhalt und Sicherung des Waldes Abstände zu angrenzenden 
Waldflächen 

Denkmalschutzgesetz RP 
(DSchG) 

Belange des Denkmalschutzes - 

UVP-Gesetz Umweltprüfung nicht relevant 
 
 
3.2  Landesentwicklungsprogramm IV und Landschaftsprogramm  
 
Im LEP IV ist das Plangebiet als landesweit bedeutsamer Bereich für Erholung und Tourismus 
ausgewiesen. 
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3.3  Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 
 
Die regionalen Raumordnungspläne sind die fachlich verbindlichen Konkretisierungen des 
Landesentwicklungsprogrammes (LEP IV).  
Im Raumordnungsplan der Region Trier (1985/95) sind die Flächen als sehr gut bis gut geeignete 
landwirtschaftliche Nutzflächen dargestellt. Gemäß RROPI 2014 befindet sich das Plangebiet in einem 
Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus. Unmittelbar angrenzend befinden sich Vorranggebiete 
für die Forstwirtschaft, sonstige Waldgebiete sowie Vorbehaltsgebiete der Landwirtschaft. 
Gemäß RROPI 2024 liegt das Plangebiet in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus. In 
räumlicher Nähe sind Vorbehalts- und Vorranggebiete der Landwirtschaft ausgewiesen sowie 
Vorranggebiete der Forstwirtschaft und Bereiche, die dem Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 
zuzuordnen sind. 
Hinsichtlich der Besonderen Funktion ist im Planbereich Wohnen, Gewerbe sowie Freizeit und Erholung 
ausgewiesen. 
 
3.4  Schutzgebiete 

 

3.4.1  Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung  
 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet befindet sich in ca. 1 km Entfernung östlich der Planungsfläche. Es 
handelt sich um eine Teilfläche des insgesamt 8406 ha großen NATURA 2000-Gebietes „Gerolsteiner 
Kalkeifel“ (DE-5706-303).  
Direkte Wirkungen auf die Gebietsfläche können ausgeschlossen werden. Lebensräume n. Anh. 1 der 
FFH-Richtlinie, insbesondere die im Gebiete gemeldeten, sind innerhalb oder im nahen Umfeld der 
Planungsfläche nicht vorhanden.  
Auch für die für das FFH-Gebiet (Bechstein- und Teichfledermaus, Großes Mausohr) oder das räumlich 
integrierte Vogelschutzgebiet „Vulkaneiffel“ - DE-5706-401 (Grau- und Schwarzspecht, Neuntöter, 
Rotmilan, Uhu) gemeldeten großräumig agierenden Arten stellt die Planungsfläche mit hoher Sicherheit 
keinen essentiellen Lebensraum dar. Auch die weniger mobilen aquatischen bzw. semiaquatischen 
FFH-Anh. II-Art Kamm-Molch und die gemeldeten Insektenarten Hirschkäfer, Skabiosen-Scheckenfalter 
sind in Ermangelung ihrer Lebensräume oder essentiellen Requisiten (Alt-Eichen, Stubben) bzw. 
Wirtspflanzen auf der Planungsfläche auszuschließen. Gleiches gilt für den gemeldeten Frauenschuh 
und das Grüne Besenmoos. Allenfalls ist ein Einfliegen der hochmobilen und noch häufigen Falter der 
Spanischen Flagge möglich, die in den angrenzenden Waldgebieten sicherlich verbreitet ist. Dies 
entfaltet jedoch keine planerischen Restriktionen.    
Das weiterhin gemeldete Bachneunauge und die Groppe sind auf der gewässerfreien Fläche aus 
naheliegenden Gründen auszuschließen. 
Von einer Verträglichkeit der Maßnahme mit den Erhaltungszielen des NATURA 2000-Gebietes darf 
ausgegangen werden, die Notwendigkeit einer näheren Betrachtung n. Art. 6 FFH-RL und §§ 34ff. 
BNatSchG (auch im Rang einer Vorprüfung) besteht daher nicht.  
 
3.4.2  Naturpark 
 
Das Vorhaben liegt im Naturpark Vulkaneifel (§ 27 BNatSchG), nicht jedoch in einer ausgewiesenen 
Kernzone. Nach § 5 Abs. 1 der Landesverordnung über den „Naturpark Vulkaneifel“ vom 7. Mai 2010 
besteht der Schutzzweck darin…  
 
„ 1. die Vulkaneifel mit ihren vulkanischen Zeugnissen, Maaren, Mooren, Bächen, Wiesen, Weiden, 

Tälern, Bergen, Wäldern und Trockenrasen als großräumiges, einheitliches, für Natur und Landschaft 

bedeutendes Gebiet zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln und die Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushalts zu erhalten oder wiederherzustellen, 
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2. seine besondere Eignung als naturnaher Raum für nachhaltige Erholung und umweltverträglichen 

Tourismus einschließlich des Sports zu fördern und zu entwickeln, 

3. die charakteristische Vielfalt, Eigenheit und Schönheit der durch vielfältige Nutzungen geprägten 

Landschaft und ihre Arten- und Biotopvielfalt zu erhalten und zu entwickeln und hierzu eine dauerhaft 

umweltgerechte Landnutzung anzustreben, 

4. auf der Grundlage seiner natürlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Qualität über das 

Zusammenwirken aller Betroffenen und Interessierten unter Einbezug der gewerblichen Wirtschaft 

einschließlich der Abbaubetriebe, die nachhaltige regionale Wertschöpfung zu erhöhen, 

5. die Kultur- und Erholungslandschaft unter Einbeziehung der Land- und Forstwirtschaft zu erhalten, 

zu pflegen und zu entwickeln sowie  

6. insgesamt eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern.“ 
 
Gem. Abs. 2 besteht der Schutzzweck innerhalb der Kernzonen auch in einer naturnahen Erholung in 
der Stille. 
Nach Nummer 1 besonders geschützte Landschaftselemente sind nicht betroffen. 
Auch werden die erholungsbezogenen Schutzziele nicht erheblich beeinflusst, da lokale Wanderwege 
nicht betroffen sind.  
 
3.4.3  Naturschutzgebiet/Landschaftsschutzgebiet 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Gerolstein und Umgebung“ 
(RVO v. 30.12.1983). 
Gem. §1 Abs. 2 der VO sind Flächen im räumlichen Geltungsbereich eines Bebauungsplanes nicht 
Bestandteile des LSG. Gleichwohl sind Auswirkungen auf den Schutzzweck im Rahmen der 
Umweltprüfung angemessen zu berücksichtigen. Hierbei ist insbesondere die Wirkung des Vorhabens 
auf das Landschaftsbild zu prüfen. Da von dem Vorhaben keine der für das Landschaftserleben 
bedeutsame Strukturen beansprucht werden, muss hier insbesondere die Fernwirkung der Anlage 
Gegenstand der Betrachtungen sein.  
Die im Schutzziel besonders erwähnte naturräumliche Einheit „Gerolsteiner Kalkmulde“ ist nicht 
betroffen.  
Naturschutzgebiete sind von der Planung nicht tangiert.  
 
3.4.4  Naturdenkmal, geschützter Landschaftsbestandteil 
 
Im Plangebiet befinden sich keine Naturdenkmale bzw. geschützte Landschaftsbestandteile 

 

3.4.5  Schutzgebiete nach WHG/LWG 
 
Ausgewiesene Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete oder gesetzlich festgesetzte oder 
faktische Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen.  
 
3.5  Biotopkartierung und Artnachweise 
 
Gem. den Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung RLP (LANIS, 
Internet-Abruf, 24.11.2025) befinden sich innerhalb des Geltungsbereich keine erfassten Biotope des 
Biotopkatasters Rheinland-Pfalz, weder Lebensräume gem. Anh. I der FFH-RL noch n. § 30 BNatSchG 
i.V.m. § 15 LNatSchG geschützte Biotope. Flächen des landesweiten Biotopverbundes sind nicht 
betroffen.  
Gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden Rasterzelle (Gitter-ID 3285562) und auch in 
fast allen benachbarten Rasterzellen keine Arten gemeldet.  
Die Planungsfläche liegt innerhalb des Messtischblattes TK 5805. Die ARTeFAKT-Datenbank listet die 
folgenden Anhang I-Arten der Vogelschutzrichtlinie: Eisvogel, Uhu, Silberreiher, Schwarzstorch, 



B-Plan „Freiflächen-FV Hinterhausen“, TÄ FNP 
Stadt Gerolstein, ST Hinterhausen 
Umweltbericht 

 

11 

 

 

Mittelspecht, Schwarz- und Grauspecht, Kranich, Neuntöter, Rot- und Schwarzmilan, Wespenbussard 
und Rauhfußkauz. Folgende Arten der Anhänge II/IV der FFH-RL sind aufgeführt: Grünes Besenmoos, 
Frauenschuh, Quendel-Ameisenbläuling, Flussneunauge, Groppe,  Kreuz- und Geburtshelferkröte, 
Gelbbauchunke, Schlingnatter, Haselmaus, Luchs und Wildkatze sowie diverse Fledermausarten. 
 
3.6  Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 
 
Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein ist der Geltungsbereich als 
landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. Der vorliegende Bebauungsplan kann daher nicht aus dem 
rechtswirksamen FNP der VG Gerolstein entwickelt werden und widerspricht damit dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren nach 8 
Abs. 3 BauGB fortgeschrieben. 
 

 
4.  Bestand und Bewertung des Umweltzustands 
 
4.1  Schutzgut Biotope, Fauna und Flora 
 

4.1.1 Untersuchungsprogramm und Datenquellen 
 
Vorliegend kann auf die Untersuchungsergebnisse des Büros Hortulus (Erfassung der Avifauna) und 
die in einem Umweltberichtsentwurf dargestellten Ergebnisse der Umweltprüfung des Büros für 
Landespflege Egbert Sonntag zurückgegriffen werden.  
Ergänzende Untersuchungen erfolgten im Rahmen zweier Begehungen am 18.05. (ganztägig) und am 
05.07.2025 (15:00 bis 18:30). 
 
4.1.2 Biotope und Vegetation 
 
Die Planungsfläche besteht aus 3 Schlägen (gegenwärtig Ackerstatus), die relativ genau die 3 
betroffenen Flurstücke abbilden. Sie wurden in der Vergangenheit wechselweise als Acker oder 
Einsaat-Grünland genutzt. Die zentrale schmale Mähwiesenfläche auf Flurstück 13 wurde gem. der 
Orthophotoserien wohl 2017 als Weidelgraswiese eingesät. Im aktuellen Reifezustand haben sich 
bereits Arten der Flachlandmähwiesen etabliert (u.a. Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, 
Achillea millefolium, Anthriscus sylvestris, Luzula campestris und Centaurea jacea), ohne bereits die 
Voraussetzungen zur Einstufung als FFH-LRT 6510 entwickelt zu haben. Die entsprechenden 
Kennarten kommen lediglich in geringer Abundanz vor. Zudem sind mit Cirsium vulgare, Rumex 

obtusifolius und Taraxacum officinale Stör- bzw. Eutrophierungszeiger vorhanden. Die Fläche wird 
allerdings offenbar nicht oder in sehr geringem Umfang gedüngt. 
Die lateralen breiteren Schläge wurden wohl erst nach 2022 aus der Ackernutzung genommen. 
Während die südliche Teilfläche wieder als (artenarmes) Einsaatgrünland genutzt, hat sich in der  
nördlichen Fläche, offenbar ergänzt durch Blühmischungen, eine diverse, stellenweise mit Glatthafer 
oder Weichem Honiggras vergrasende, lokal blütenreiche Brache etabliert.  
Der Geltungsbereich bildet die genannten Schläge relativ genau ab, d.h. die randlichen Säume, Gräben 
und Wege sind ausgeschlossen. Lediglich am südlichen Rand ragt eine jüngere Strauchhecke (Schlehe, 
Weißdorn) geringfügig in den Geltungsbereich. Sie wird in die Maßnahmenplanung einbezogen. Eine 
geleichartige Hecke an der nördlichen Ecke des Geltungsbereiches wurde bis auf eine solitär Salweide 
offenbar letztjährig entfernt. 
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Abb. 3:  strukturreiche Acker-Einsaatbrache auf Flurstück 14 mit Glatthaferdominanz (o.l.) und blütenreichem (hier 

Wucherblume) Abschnitt (o.r.); Bereich mit häufigem wolligen Honiggras (M.l.); nördlich tangierender 
Feldwirtschaftsweg (M.r.); Grenze der Ackerbrache zur zentralen, frisch gemähten Einsaatwiese (u.l.); 
Blick vom Ostrand der Planungsfläche nach Süden auf die frisch gemähten Einsaatwiesen (u.r.), im 
Bildhintergrund befindet sich die randliche Strauchhecke 
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Gem. dem „Praxisleitfadens zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs“5, basierend auf der Grundlage 
des landesweiten OSIRIS-Biotoptypenschlüssels sind folgende Einheiten innerhalb des 
Geltungsbereiches anzutreffen: 
 
Tab. 3:  Biotope gem. Biotoptypenkartieranleitung für Rheinland-Pfalz (Stand: 05.03.2024)  

Kennung Biotop Beschreibung 
HB1 Einsaat-Ackerbrache divers, z.T. vergrast, z.T. blütenreich, Flurstück 14 
EA3 frische Lolium-Einsaatwiese Frische Lolium-Einsaatwiese, Flurstück 12 
EA3 Fettwiese reife Lolium-Einsaatwiese mit vereinzelten Kennarten  

der Flachlandmähwiesen, Flurstück 13 
BD1 Strauchhecke Schlehe, 1-griffliger Weißdorn 
HC0 Grassaum eutraphent, ehemalige niedrigwüchsige Strauchhecke 

(entfernt) 

 
 
4.1.3 Fauna 
 
4.1.3.1 Avifauna 
 
Bei den Erfassungen 2025 konnten insgesamt lediglich 9 Vogelarten registriert werden, wobei die  
beiden in der Erfassung 2023 genannten Arten Feldlerche und Baumpieper erneut als Brutvögel erfasst 
wurden. Der Baumpieper brütet allerdings außerhalb der Planungsfläche. An Brutvögeln kamen in 2025 
keine neuen Arten hinzu, die für den Geltungsbereich Relevanz haben. Die Anzahl der Feldlerchen-
Brutpaare muss jedoch auf aktuell fünf Brutpaare im Geltungsbereich erhöht werden.  
 
Tab. 4:  Im und in unmittelbarer Nähe zum Geltungsbereich registrierte Vogelarten aus 2023 und 2025. Brutvögel 
mit Bezug zum Geltungsbereich grün hinterlegt, aus: Wilhelmi, F. (2025) 

deut. Name lat. Name 

RL-
RP 

RL- 
D 

VSR Schutz VA 
Bemerkung 

Biotop-Zuordnung 
 Brutvogel 

 Brut möglich 

 Brut auszuschließen 

NG = Nahrungsgast;, BV = Brutvogel; BP(e) = Brutpaar(e),  GB = Geltungsbereich 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3  § ! 

In der Zusammenschau der 
Feldnotizen 5 BPe sicher, 
weitere Paare eher unwahr-
scheinlich 

Baumpieper Anthus trivialis 2 V X §  1 BP in AU0 hinreichend sicher 

Ringeltaube Columba palumbus ~ ~  § !! NG im GB, keine Nester im GB 
möglich,  

Rabenkrähe Corvus corone ~  ~  § !! NG im GB, keine Nester im GB 
möglich,  

Goldammer Emberiza citrinella ~ ~  § ! 
Brut in AU0 (Singwarte) hin-
reichend sicher,  von dort 
Einflüge in den GB 

Turmfalke Falco tinnunculus ~ ~  §§ ! NG im GB 

Rotmilan Milvus milvus V 3 X §§ !! NG im GB 

Bachstelze Motacilla alba ~   § ! NG auf gemähter Fläche, 
befliegt den gesamten GB 

Elster Pica pica ~  ~  §  NG im GB, keine Nester im GB 
möglich,  

Rote Listen Rheinland-Pfalz und BRD 
~ = ungefährdet 

Schutz n. BNatSchG 
§ = besonders geschützt 

 
5 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (2021, Hrsg.): Praxisleitfaden zur Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz. Standardisiertes Bewertungsverfahren gem. § 2 Abs. 5 der 
Landesverordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft 
(Landeskompensationsverordnung - LKompVO) 
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deut. Name lat. Name 

RL-
RP 

RL- 
D 

VSR Schutz VA 
Bemerkung 

Biotop-Zuordnung 
 Brutvogel 

 Brut möglich 

 Brut auszuschließen 

NG = Nahrungsgast;, BV = Brutvogel; BP(e) = Brutpaar(e),  GB = Geltungsbereich 

V = Vorwarnart, stark rückläufiger Populationstrend 
3 = gefährdet 
2 = stark gefährdet 
 

§§ = streng geschützt 
VSR 
X = in der Vogelschutzrichtlinie hervorgehobene Art 
nach Anh. I oder Art. 4(2) 

Erhaltungszustand:  schlecht  ungünstig  günstig 

VA = Arten für die Rh.-Pfalz Verantwortung für den Bestandserhalt trägt: 
+ =gegeben, > 10 % des deutschen Bestandes brütet in RLP; 
 ! = hoch, Art mit 4-7% des europ. Bestands; 
 !! =sehr hoch, Art mit 8-20% des europ. Bestands 

 
Als potenziell vorkommende, d.h. sich gem. ihrer Verbreitung und der Habitateignung mögliche Arten 
nennt der Fachbeitrag Artenschutz für die Planungsfläche selbst Schwarzkehlchen, Wiesenschafstelze, 
Wachtel und Jagdfasan.  Auch der im Landkreis Vulkaneiffel noch etwas häufigere Wiesenpieper sei 
nicht auszuschließen.  
 
4.1.3.2 Fledermäuse und sonstige Säugetiere 
 
Der Geltungsbereich wird mit Sicherheit von Fledermäusen, v.a. von der noch häufigen 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und Arten wie dem Großen Mausohr (Myotis myotis) und dem 
Großen und Kleinen Abendsegler (Nyctalus noctula und N. leisleri) – beides hinsichtlich der 
Quartiernahme ausgesprochene Waldarten - während der nächtlichen Jagd beflogen. Diese können 
auch aus großer Distanz in den Standort einfliegen. Besonders populationsrelevante Strukturen wie 
Tages- und Winterquartiere und v.a. Wochenstubenquartiere sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. 
Weitere, besonders planungsrelevante und streng geschützte Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie können als reproduzierende Arten am Standort ausgeschlossen werden (s.a. Fachbeitrag 
Artenschutz).  
Auf der Anlagenfläche wurden als Begleitbeobachtung über Sichtung und Spurenbelege Feldhase 
(Lepus europaeus) und Reh (Capreolus capreolus) registriert.  
 
4.1.3.3 Herpetofauna 
 
Amphibienarten können am Standort hinreichend sicher ausgeschlossen werden. Es fehlen dauerhaft 
bespannte Aufenthalts- und Laichgewässer. Temporäre Gewässer für die sog. Pionierlaicher 
(Kreuzkröte, Wechselkröte) können sich auf dem Gelände nicht ausbilden. Auch fehlen die geeigneten 
Habitatrequisiten für die im Messtischblatt aufgeführte Kreuz- und Geburtshelferkröte in ihrem 
Landlebensraum wie ausreichend feuchte Tagesverstecke (hohl liegende Gegenstände aller Art, 
Erdspalten u.ä.). 
Potentiell geeignete Laichgewässer befinden sich allerdings in geringer Distanz (Schlimmbach mit 
Stauhaltung 0,5 km südöstlich und Hundsbach 1,0 km nordöstlich). Inwieweit der Geltungsbereich zur 
Laichzeit durchwandert wird, ist nicht abschätzbar, der geplante Solarpark stellt keine Barriere dar. 
Aus der Artengruppe der Reptilien ist für den Großraum der TK 5805 lediglich die Schlingnatter 
(Coronella austriaca) genannt. Diese ausgesprochen thermophile Art kommt vor allem dort vor, wo auch 
ihre Hauptbeute Eidechsen zahlreich vorhanden sind. Damit ist auf der Planungsfläche in Anbetracht 
der wechselhafte Nutzungshistorie und dem Fehlen essentieller Habitatrequisiten (erhabene 
Sonnungsplätze, vertikale kletterfähige Strukturen, Verstecke, Eiablageplätze) nicht zu rechnen.  
Während der Begehung 2025 ergaben sich weder Sichtungen noch Verdachtsmomente (Bewegung in 
der Vegetation, Laufgeräusche in der Streu) sowohl auf der Fläche als auch in den Saumzonen zum 
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Wald. Die Erfassung in 2023 hatte die Artengruppe der Reptilien nicht im Fokus, als Begleitbeobachtung 
sind sie ebenfalls nicht erwähnt.  
   
4.1.3.4 Sonstige 
 
Tagfalter der Anhänge II/IV der FFH-RL können auf der Fläche schon aufgrund offensichtlich fehlender 
spezifischer Nahrungs- bzw. Wirtspflanzen (Thymus/Origanum/Scabiosa columbaria/Succisa 

pratensis/Gentiana spp. für Euphydryas aurinia, Sanguisorba officinalis für Maculinea teleius und M. 

nausithous, Thymus pulegioides und Origanum vulgare für Maculinea arion) oder aufgrund der 
Habitatbedingungen (Lycaena dispar) ausgeschlossen werden.  
Eine Präsenz der FFH-Anh. 2-Art Spanischen Flagge ist in den äußeren und inneren Wegesäumen der 
benachbarten Waldflächen durchaus möglich. Von da ist auch ein Einfliegen der hochmobilen Falter in 
die Planungsfläche denkbar. 
 
4.2  Schutzgut Boden 
 
Die Bodenkarte BFD 506 weist am Standort die Einheit „Braunerde aus bimsasche- und lössarmem, 
grusführendem Sand (Hauptlage) über Grussand (Basislage) über tiefem Schutt aus Sandstein 
(Devon)“ aus. Die zur funktionale Gesamtbewertung herangezogenen Parameter Ertragspotenzial 
(mittel), Feldkapazität (gering-mittel) und Nitratrückhaltevermögen (gering-mittel) ergeben gem. der im 
Leitfaden des HLNUG7 vorgeschlagenen Kriterien und des Gesamtbewertungsschemas eine geringe 
bis sehr geringe Gesamtbewertung des Bodenfunktionserfüllungsgrades am Standort. 
Auf der detaillierteren Skalenebene der BFD5L ist keine Bodenfunktionsbewertung für den Planbereich 
dargestellt, aus den dargestellten Einzelparametern lässt sich auch hier eine geringe Gesamtbewertung 
des Bodenfunktionserfüllungsgrades ableiten. Die dargestellten Ackerzahlen liegen mit 20-40 in einem 
niedrigen Bereich. Die am Standort gemittelte Ertragsmesszahl liegt gem. den Angaben des Büros f. 
Landespflege, E. Sonntag bei ca. 31 und damit unter den Mittelwerten der Gemarkung und des 
Stadtgebietes. Insgesamt ist also von überwiegend ertragsschwachen Böden auszugehen. 
Gem. der BFD5 L ist am Standort überwiegend mit stark lehmigen Sanden und sandigen Lehmen zu 
rechnen.  
Der k-Faktor als Maß für die Bodenerosionsanfälligkeit ist innerhalb des Planbereiches als gering bis 
mittel dargestellt. Die über die ABAG abgeleiteten Werte entsprechen dieser Einstufung.  
Seltene Bodentypen oder Böden mit Archivfunktion sind nicht ausgewiesen. 
Für den Geltungsbereich sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen 
oder Verdachtsflächen bekannt.  
 
4.3  Schutzgut Wasser 
 
Auf der Fläche befinden sich keine Gewässer. Aufgrund der Lage und des klüftigen Ausgangsgesteins 
(Unterdevon, Klerf-Schichten) besteht ein hoher Grundwasserflurabstand am Standort (gem. GeoPortal 
des LGB < 30m). 
 
4.4  Schutzgut Klima/Luft 
 
Das Plangebiet stellt einen Offenlandklimatop dar, der als Kaltluftentstehungsgebiet zu betrachten ist, 
wobei die Kaltluft dem Gefälle folgend in südwestlicher Richtung abfließt. In dieser Richtung befindet 
sich in 2,5 km Entfernung die Ortslage von Birresborn, die jedoch kaum als relevanter klimaökologischer 

 
6 Quelle: Geoportal LGB Rheinland-Pfalz 
7 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (Hrsg., 2018): Kompensation des Schutzguts 
Boden in der Bauleitplanung nach BauGB. Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das 
Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz (= Umwelt und Geologie – Böden und Bodenschutz in Hessen, 
Heft 14, 50 S.) 
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Wirkraum gelten kann. Relevante Luftaustauschbahnen oder Wirkräume sind für das Gebiet nicht 
ausgewiesen8. 
Eine wesentliche Vorbelastung durch Lärm oder Luftschadstoffe besteht aufgrund der Lage im 
Außenbereich nicht. 
 
4.5  Schutzgut Landschaftsbild 
 
Der geplante Solarpark liegt im Naturraum „Kyll-Vulkaneiffel“ (276.5), der als offenbetonte 
Mosaiklandschaft charakterisiert wird. Insgesamt bedingt die bergig-hügelige Landschaftsstruktur im 
Wechsel mit Wald und Offenlandflächen und die überwiegend ländliche Struktur eine hohe 
Landschaftsbildqualität.  
Grundsätzlich ist bei großen technischen Anlagen wie dem geplanten Solarpark zunächst von einer 
hohen Eingriffsintensität in Bezug auf das Schutzgut auszugehen. Die erhöhte Lage ist ein weiteres die 
Erheblichkeit bestimmender Faktor. Aufgrund der Topographie und der abschirmenden Waldflächen im 
Norden besteht zunächst lediglich eine Einsehbarkeit von Süden. In dieser Richtung befindet sich in ca. 
2,5 km Entfernung die Ortschaft Birresborn, zu der aufgrund der Lage im Kylltal jedoch keine 
Sichtverbindungen bestehen. Die einzige vom geplanten Anlagenstandort aus erkennbare Ortslage ist 
die von Büscheich in 5,5 km Entfernung. 
 
4.6  Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine im nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler 
verzeichnete Denkmäler registriert.  
Von Seiten der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und des Landesamtes für 
Denkmalpflege wurden keine Hinweise zu Bodendenkmalen am Standort gegeben.  
Aktuell erfolgt Acker und Grünlandnutzung. Mit dem Pächter/Eigentümer ist die Nutzungseinschränkung 
in diesem Bereich einvernehmlich geregelt. 
Nördlich und westlich des geplanten Solarparks befindet sich Wald. Zu Einhaltung der erforderlichen 
Abstände gem. Hinweisen zur Anwendung der Vollzugshinweise zur rheinland-pfälzischen 
„Landesverordnung über Gebote für Solaranlagen auf Grünflächen in benachteiligten Gebieten“ wird 
die Baugrenze entsprechend zurückgezogen oder es wird gegenüber den Waldeigentümern eine 
Haftungsfreistellung vereinbart. 
 
4.7  Schutzgut Mensch 
 
Menschliche Gesundheit: 
 
Die Planungsfläche liegt im Außenbereich ohne Sichtverbindung zu näher liegenden Siedlungsflächen. 
Mögliche Blendwirkungen betreffen die beiden Kreisstraßen. Aus verkehrlichen Gründen darf von den 
aufgestellten Modulen keine Blendgefahr in Richtung klassifizierter Straßen ausgehen. Aufgrund der 
Ausrichtung der Modultische ist dies gegenüber den beiden Kreisstraßen nicht auszuschließen. Daher 
sind Maßnahmen erforderlich, die einen direkten Sichtkontakt unterbinden. 
 
Erholung: 
 
Ausgewiesene Wanderwege sind nicht direkt betroffen. Die Rundwege „Eigelbacher Maar“ und 
„Pferdsheckweg Hinterhausen“ werden von dem geplanten Solarpark durch Waldflächen abgeschirmt. 
Dies gilt auch für Aussichtspunkte und Wanderziele wie die Eishöhlen oder die XXl-Bank in Birresborn. 
 
 

 
8 Quelle: LANIS 
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5.  Wirkungsprognose (Umweltprüfung) 
 
5.1  Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
 
Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung richtet sich nach den voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen der Planung. Zur prospektiven Abschätzung dieser Wirkungen 
wurden vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten und der geplanten Nutzung folgende 
Grundlageninformationen ausgewertet: 
 

 digitales Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) 
 ARTeFAKT-Datenbank 
 digitales Informationssystem der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz 

(www.wasser.rlp.de)  
 digitales Informationssystem des Landesamtes für Geologie und Bergbau (www.lgb.rlp.de)  
 Informationen aus Fachplanungen 

 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB von den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange geäußerten Hinweise wurden berücksichtigt.  
 
Tab. 5: Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Schutzgut/ 
Umweltschutzbelang 

BauGB  Voraussichtliche 
erhebliche 
Auswirkungen? 

Detaillierungsgrad und Prüfmethode 

Fauna und Flora, biologische 
Vielfalt 

§ 1 (6) 
Nr. 7a 

nicht 
auszuschließen 

Untersuchungsprogramm Avifauna (Büro Hortulus), 
zuzgl. eigener Erhebungen, weitere kursorische 
Prüfungen, saP, Verwendung vorliegender fachlicher 
Grundlagendaten und Fachplanungen 

Boden, Fläche § 1 (6) 
Nr. 7a 

nein Verwendung vorliegender fachlicher Grundlagendaten 
und Fachplanungen (Portal LGB) 

Wasser § 1 (6) 
Nr. 7a 

nein Verwendung vorliegender fachlicher Grundlagendaten 
und Fachplanungen (Portal MKUEM), WSG 

Klima/Luft § 1 (6) 
Nr. 7a 

nein Verwendung vorliegender fachlicher Grundlagendaten 
und Fachplanungen 

Landschaftsbild § 1 (6) 
Nr. 7a 

nein Analyse der Sichtachsen und fachliche Beurteilung  

Kultur- und sonstige Sachgüter § 1 (6) 
Nr. 7d 

nein Information TOEB (Generaldirektion Kulturelles Erbe) 

Mensch § 1 (6) 
Nr. 7c, e 

nein Erholungsfunktion, Sichtraumanalyse 

Wechselwirkungen § 1 (6) 
Nr. 7i 

nein Darstellung der voraussichtlichen Wechselbeziehung 
und Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 
(Wirkungsmatrix) 

NATURA 2000-Gebiete § 1 (6) 
Nr. 7b 

nein Entfernung zu nächstliegenden Gebieten zu groß  

Vermeidung von Emissionen 
sowie der sachgerechte Umfang 
mit Abfällen und Abwässern 

§ 1 (6) 
Nr. 7e 

nein - 

Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie 

§ 1 (6) 
Nr. 7f 

nein - 

Darstellungen von sonstigen 
Plänen 

§ 1 (6) 
Nr. 7g 

nein Prüfung der Verträglichkeit der relevanten Pläne 

Luftqualität, 
Immissionsgrenzwerte 

§ 1 (6) 
Nr. 7h 

nein - 

Unfälle oder Katastrophen § 1 (6) 
Nr. 7j 

nein Ableitung aus den o.g. Belangen  

 
 
5.2  Wirkfaktoren 
 
Nach derzeitigem Planungsstand ist ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ mit 
klassischer Reihenaufständerung geplant. 
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Der Bebauungsplan begrenzt die tatsächlich versiegelbare Grundfläche auf 4% der Gesamtfläche des 
Sondergebietes. Dies entspricht einer Gesamtversiegelung von bis zu 6.825 m². Damit liegt der reale 
Versiegelungsgrad unter dem im Kriterienkatalog des NABU angegebenen Richtwert von 5% der 
Gesamtfläche.9  
Durch die Planung werden frische und eine reifere Einsaatwiese sowie eine Einsaat-Ackerbrache 
beansprucht.  
Da die Module selbst wartungsfrei sind, entstehen keinen wesentlichen betriebsbedingten 
Auswirkungen. Die Reinigung der Modultische erfolgt ausschließlich durch Wasser ohne chemische 
Reinigungsmittel.  
 
5.3  Schutzgutbezogene Auswirkungen 
 
5.3.1 Biotope, Fauna und Flora 
 
Gem. dem Belegungsplan sind keine Gehölze von der Maßnahme betroffen. Der vollständige Erhalt der 
randlichen Hecke im Süden und der solitären Salweide im Norden ist sichergestellt.  
Mit beanspruchten den Einsaatwiesen und der Einsaat-Ackerbrache sind keine wertgebenden 
Biotopstukturen betroffen. Eine detaillierte Eingriffsbilanz wird in Kap. 8 gegeben.  
 
Tab. 6: Biotope und Inwertsetzung 

Biotop betroffene Fläche 
[m²] 

Biotopwert Anmerkung 

Einsaat-Ackerbrache 72.723 mittel divers, z.T. vergrast, z.T. blütenreich, Flurstück 14 
frische Lolium-Einsaatwiese 56.626 gering Flurstück 12 
Fettwiese 40.978 mittel reife Lolium-Einsaatwiese mit vereinzelten Kennarten 

der Flachlandmähwiesen, Flurstück 13 
Strauchhecke 156 mittel Schlehe, 1-griffliger Weißdorn, linear, niedrigwüchsig 
Grassaum 133 gering Eutraphent, ehemalige niedrigwüchsige Strauchhecke 

(entfernt) 
Summe: 170.616   

 
In der Artengruppe der Vögel gehen Fortpflanzungsstätten oder Brutreviere für die bodenbrütende 
Feldlerche (Alauda arvensis) verloren. Gegensteuernde Maßnahmen werden in Form von 
„Lerchenfenstern“ festgesetzt.  
In Gehölzen frei brütende Arten werden nicht, allenfalls temporär während der Bauzeit, betroffen. Die 
am Rand des Geltungsbereiches liegende Hecke bleibt erhalten (von Modulen ausgespart). Die 
Prognose, dass hier weiterhin eine Brut von Arten stattfindet, ist befriedigend bis gut10.  
Hinweise auf eine grundsätzliche Störung von Vögeln wie Lichtreflexe oder Blendwirkungen durch die 
Solarmodule oder Kollisionsgefährdungen durch das Phänomen der „Unsichtbarkeit“ sind nicht 
bekannt11. Auch auf eine mögliche Attraktionswirkung von PV-Modulen, die für Wasserflächen gehalten 
werden, gibt es bislang keine Belege. Die von der PV-Anlage ausgehenden Lärmemissionen 
(Trafogeräusche) dürften unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegen. Stör- und Lärmemissionen 
während der Bauphase sind temporär und nicht nachhaltig.  
 
Für Großsäuger (Schwarz- und Schalenwild) gehen die beiden Teilflächen  aufgrund der Einzäunung 
als Lebensraum verloren. Das Freihalten oder Anlegen von Korridoren erscheint bei Betrachtung des 
Umfelds und der relativ kompakten Form der geplanten Anlage nicht erforderlich.  

 
9 NABU (Hrsg.): Kriterien für naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen, basierend auf einer Vereinbarung 
zwischen der Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft e.V. (heute: BSW-Solar) und Naturschutzbund 
Deutschland – NABU, hrsg. 2005, aktualisiert 2012 
10

 Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (2025): Literaturzusammenstellung zu Freiflächen – 
Solaranlagen und Vögeln http://www.vogelschutzwarten.de/pva.html 
11 HERDEN, C., GHARADJEDAGHI, B. & J. RASMUS (2009): Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von 
Freilandphotovoltaikanlagen, Endbericht, Stand Januar 2009. BfN-Skripten 247 
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Durch den geplanten Bodenabstand der Einzäunung von im Mittel 15 – 20 cm wird die PV-
Anlagenstandort zukünftig weiterhin für Kleinsäuger (z.B. Fuchs, Dachs, Wildkatze), Reptilien und 
Amphibien passierbar bleiben.  
Innerhalb der Planungsfläche ist nicht mit den in FFH-Anhang II/IV gelisteten Insektenarten zu rechnen, 
hier fehlen sowohl die strukturellen Habitatvoraussetzungen (Feuchtbrachen und -
säume/Feuchtgrünländer für Lycaena dispar und die feuchte ökologische Rasse von Euphydryas 

aurinia),  Magerrasen und -wiesen (Maculinea arion und xerophiler Typus von Euphydryas aurinia) als 
auch die artspezifischen Nahrungs-/Wirtspflanzen (Scabiosa columbaria/Succisa pratensis/Gentiana 
spp. für Euphydryas aurinia, Sanguisorba officinalis für Maculinea nausithous, Thymus pulegioides und 
Origanum vulgare für Maculinea arion, Oenothera biennis/Epilobium ssp. für Proserpinus proserpina).  
Für die Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria) als thermophilen Biotopwechsler fehlen die 
Habitatvoraussetzungen in Form von kleingekammerten Sonnen- und Schattenbereichen, wie dies z.B. 
in halboffenen Wäldern oder entlang krautgesäumter breiter Waldwege der Fall ist. Die Art ist jedoch in 
den angrenzenden Wäldern und Waldrändern bzw. entlang von Waldwegen als Mehrbiotop-Besiedler 
durchaus möglich. Eine gelegentliches Einfliegen der hochmobilen Falter in den geplanten Solarpark 
löst keinen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand aus.  
Für die artenschutzrechtliche Betrachtung sei auf Kap. 5.4 und den beiliegenden Fachbeitrag 
Artenschutz verwiesen. 
 
5.3.2 Boden 
 
Mit der Maßnahme gehen z.T. landwirtschaftliche genutzte Flächen verloren, für das Schutzgut Boden 
bedeutet die vorgesehene extensivere Grünlandbewirtschaftung unter den Modultischen unter 
Ausschluss der bisher offensichtlich angewendeten Düngung und Bodenbearbeitung jedoch eine 
Verbesserung der pedologischen Funktionen zu erwarten ist. Eine relevante Änderung der 
Bodenfunktionswerte durch die Beschattungswirkung und die punktuelle Änderung des 
Niederschlagsregimes lässt sich bei der geplanten Belegungsdichte nicht plausibel herleiten.  
Dem ist die punktuelle Bodenversiegelung gegenüberzustellen, die sich jedoch auf die Verankerung der 
Modultische, der Trafogebäude und Zaunpfähle sowie der internen Erschließungswege beschränken 
wird. In diesen räumlich begrenzten Bereichen gehen die Bodenfunktionen (Lebensraum-, Puffer-, 
Speicher- und Transformatorfunktion) dann vollständig oder partiell verloren. Hinzu kommen kleinere 
Bodenumlagerungen bei der Anlage interner Kabelführungen.  
In der Bilanz wird die begrenzte Befestigung auf der Fläche durch die oben genannten positiven Effekte 
auch aus pedologischer Sicht kompensiert (vgl. Kap. 8).  Die Böden innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes weisen gem. der BFD5 L lediglich einen geringen bis sehr geringen 
Funktionserfüllungsgrad auf. Auch in der Gesamtbewertung der BFD 5012 ergäbe sich gem. der im 
Leitfaden des HLNUG13 vorgeschlagenen Kriterien und des Gesamtbewertungsschemas eine geringe 
bis sehr geringe Gesamtbewertung des Bodenfunktionserfüllungsgrades am Standort. 
Die festgesetzte Rückbauverpflichtung und Folgenutzung nach Betriebsende gewährleisten eine 
Wiedernutzbarmachung der Boden als Standort für die Landwirtschaft. 
Durch den dauerhaften Bodenbewuchs und die fehlende Bodenbearbeitung wird auch die stellenweise 
auf der Fläche bestehende mittlere Erosionsgefahr gemindert. Die dauerhafte Vegetation dürfte die 
Gefahr von Erosionsrinnen durch ablaufendes Regenwasser entlang der Modultischkanten bei 
Starkregenereignissen stark vermindern. Die Gefahr der oberflächigen Austrocknung von Böden 
unterhalb der Modultische besteht erfahrungsgemäß kaum, im vorliegenden Fall trägt das überwiegend 
leichte Gefälle zu einer flächigen Verteilung der Niederschläge bei. 

 
12 Quelle: Geoportal LGB Rheinland-Pfalz 
13 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (Hrsg., 2018): Kompensation des Schutzguts 
Boden in der Bauleitplanung nach BauGB. Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das 
Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz (= Umwelt und Geologie – Böden und Bodenschutz in Hessen, 
Heft 14, 50 S.) 
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Baubedingte Wirkungen und eine damit einhergehende Bodenverdichtung sind aufgrund der 
überwiegend stark lehmigen Sand- bzw. bis sandig-lehmigen Bodenfraktionen nach längeren 
Regenphasen zu erwarten. Die Fläche sollte dann nicht mit schwerem Gerät befahren werden. Bei der 
Ausführung von Bodenarbeiten ist grundsätzlich die DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben) zu beachten.  
 
5.3.3 Wasser 
 
Die relativ geringe Versiegelung bedingt nur eine begrenzte Verringerung versickerungswirksamer 
Fläche. Eine Wirkung auf die Grundwasserneubildung ist somit ebenso wie die Gefahr einer weiteren 
Absenkung des Grundwasserspiegels nicht herleitbar.  
Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass das Grundwasser weder durch die erforderlichen 
Baumaßnahmen noch durch die spätere Nutzung qualitativ oder quantitativ beeinträchtigt wird. Dies gilt 
insbesondere für erforderliche Eingriffe in Grund und Boden (Gründungsarbeiten) sowie den Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Transformatoren, Reinigungs- und Wartungsarbeiten). 
Erforderliche Auflagen zu dem geplanten Vorhaben sind im Zuge der Bauanträge festzulegen. 
Laut Hochwasserinfopaket des Landesamtes für Umwelt (Karte 5: Gefährdungsanalyse Sturzflut nach 
Starkregen) sind gem. der Geländetopographie lediglich stellenweise lineare Rinnen durch Sturzfluten 
nach Starkregenereignissen betroffen. Im Entwurf des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept 
(Stand März 2025) sind für den Planbereich keine weitergehenden Maßnahmen definiert. Es wird 
dennoch empfohlen, die tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zu überprüfen und die Gefährdung in der 
Detailplanung zu berücksichtigen. Insbesondere sind Maßnahmen während der Baudurchführung bis 
hin zur endgültigen Begrünung auszuführen.  
 
5.3.4 Klima/Luft 
 
Kleinklimatische Wirkungen ergeben sich durch den Wechsel von beschatteten und besonnten 
Bereichen. Unter den Modultischen bewirkt die Beschattung eine tageszeitliche Temperaturabsenkung, 
andererseits heizt sich die Luft oberhalb der Module durch die Abstrahlung deutlich auf. In der Nacht 
wird die Wärmestrahlung unter den Modultischen länger gehalten, gegenüber dem klassischen 
Offenlandklimatop bedingt dies eine verminderte Kaltluftproduktion.  
Dieser Effekt kann jedoch aufgrund der Topographie (nahezu eben bis leicht geneigt, daher auf breiter 
Front abfließende Kaltluftmassen) und fehlender direkt zuordenbarer lufthygienischer Bezugsräume 
vernachlässigt werden. Eine erhebliche Wirkung ist schon deshalb nicht zu prognostizieren, weil der 
Standort nicht als klimatologisch relevantes Kaltluftentstehungsgebiet erfasst ist und Frischluftbahnen 
am Standort nicht ausgewiesen sind. 
Die Fläche liegt im Außenbereich. Eine Vorbelastung durch Lärm oder Luftschadstoffe besteht nicht, 
auch nicht durch die vergleichsweise gering befahrene K77 und K31. Lärm- und Schadstoffemissionen 
in signifikanter Größenordnung sind während des Betriebes nicht zu erwarten, sie entstehen lediglich 
einmalig im Zuge der Bau- oder wiederkehrend bei Wartungsarbeiten, allerdings in sehr begrenztem 
Umfang.  
 
5.3.5 Landschaftsbild 
 
Der Planungsraum ist aufgrund seiner erhöhten Lage grundsätzlich aus dem Umfeld einsehbar. 
Aufgrund der Topographie und abschirmenden Wirkung von Waldflächen bestehen jedoch nur 
Sichtverbindungen nach Süden. Die einzige vom geplanten Anlagenstandort aus erkennbare Ortslage 
ist die von Büscheich in 5,5 km Entfernung, wobei auch hier aufgrund sichtverstellender Gehölze nur 
eine partielle Einsehbarkeit besteht. 
Die Wirkfaktoren beschränken sich daher im Wesentlichen auf den Nahbereich, d.h. die den Standort 
tangierenden Kreisstraßen, wobei Spiegelungen/Blendwirkungen aufgrund der südexponierten 
Modultische nicht auszuschließen sind.  
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Abb. 4: Blick vom südöstlichen Rand des geplanten Anlagenstandortes am Wegekreuz der K77 mit der K31 in 
Richtung Südosten als topographisch bedingt einzig einsehbare Richtung; Sichtverbindungen bestehen lediglich 
zur ca. 5,5 km entfernten Siedlung Büscheich 
 
 
5.3.6 Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Durch die Errichtung des Solarparks wird auf einer Fläche von ca. 17 ha die ackerbauliche 
Bewirtschaftung für die Dauer des Betriebes der PV-Anlage eingestellt, wobei der nördliche ca. 7 ha 
große Schlag aktuelle brach liegt. Mit dem Pächter/Eigentümer und dem Solarparkbetreiber ist die 
Planung einvernehmlich geregelt. Die Ackerzahlen liegen im westlichen Teilareal mit bis zu 40 in einem 
eher niedrigen Niveau. 
Daher wird an dieser Stelle eine Verträglichkeit in Bezug auf das Sachgut Boden und seine 
wirtschaftliche Nutzbarkeit angenommen, zumal im Unterstand der PV-Anlage eine weitere Mahd oder 
Weidenutzung grundsätzlich möglich ist. Hinzu kommen die bereits beim Schutzgut Boden genannten 
positiven Wirkungen durch die ausbleibende Bodenbearbeitung und den Wegfall stofflicher Einträge 
(Düngemittel, Pflanzenschutzmittel). Die Rückbauverpflichtung nach Ende der Nutzung und die 
Folgenutzung „Landwirtschaft“ wurde per Festsetzung in den Bebauungsplan übernommen. 
Forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind nicht direkt betroffen, die erforderlichen Abstände gem. 
Hinweisen zur Anwendung der Vollzugshinweise zur rheinland-pfälzischen „Landesverordnung über 
Gebote für Solaranlagen auf Grünflächen in benachteiligten Gebieten“ werden gem. dem aktuellen 
Belegungsplan zumindest im Norden der Fläche (hier: 30m) eingehalten. Die gegenüber den westlich 
angrenzenden Waldflächen erforderlichen Abstände von 60m werden jedoch gem. der legitimierten 
Baugrenze unterschritten, eine Haftungsfreistellung ist hier erforderlich. 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine im nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler 
verzeichnete Denkmäler registriert.  
Von Seiten der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und des Landesamtes für 
Denkmalpflege wurden keine Hinweise zu Bodendenkmalen am Standort gegeben.  
 
5.3.7 Mensch 
 
Zu betrachten sind die Aspekte „menschliche Gesundheit“ und „Erholungswirkung“.   
In Bezug auf die menschliche Gesundheit sind nach allgemeingültiger Auffassung14 mögliche Effekte 
der von den Modulen, Kabeln und Trafostationen ausgehenden elektromagnetischen Strahlung, 
mögliche Blendwirkungen der Module oder Lärmemission der Transformatoren zu vernachlässigen.  
Kritische Blendwirkungen lägen gem. den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von 
Lichtimmissionen“ der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz bei Siedungsbereichen 

 
14 HERDEN, C., GHARADJEDAGHI, B. & J. RASMUS (2009): Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von 
Freilandphotovoltaikanlagen, Endbericht, Stand Januar 2009. BfN-Skripten 247 
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vor, die sich in weniger als 100 m Entfernung westlich oder östlich von Modulflächen befinden. Dies ist 
nicht der Fall. Lärmemissionen durch Baumaschinen werden sich auf die Bauphase beschränken. 
Zu Siedlungsflächen besteht lediglich die o.g. stark eingeschränkten Sichtverbindungen zum 5,5 km 
entfernten Büscheich, die aufgrund der Entfernung unerheblich zu betrachten ist. Allerdings  bestehen 
mögliche Blendwirkungen für den Verkehr der beiden die Planungsfläche tangierenden Kreisstraßen. 
Durch die geplante Eingrünung wird  die Blendgefahr unterbunden.  
Ausgewiesene Wanderwege sind nicht betroffen. 
 
 
5.4  Artenschutzrechtliche Prüfung n. §44 BNatSchG 
 

5.4.1 Gesetzliche Grundlagen 
 
Die Zugriffsverbote des § 44 Abs.1 BNatSchG, nämlich die Verbote 
 
Nr. 1  wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

Nr. 2  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

Nr. 3  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

Nr. 4  wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 

 
gelten grundsätzlich für alle besonders geschützten Tier- (Ziff.1, 3) und Pflanzenarten (Ziff.4) bzw. alle 
streng geschützten Tierarten und die europäischen Vogelarten (Ziff. 2). Alle anderen Tier- und 
Pflanzenarten, auch die auf nationaler Ebene besonders geschützten, sind als Teil des Naturhaushaltes 
im Rahmen der Eingriffsregelung zu berücksichtigen.  
Liegen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Satz 1 und 3 vor, dann ist ferner zu prüfen, ob die 
Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG greifen. Danach liegt dann kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 
Satz 1 und 3 vor, wenn „die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit 
erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden.“ 

 
5.4.2 Relevanzprüfung 
 
Im Vorfeld wurde anhand der im Geltungsbereich vorkommenden Biotope eine Potenzialabschätzung 
der hier vorkommenden und für das Messtischblatt TK 5805 „Mürlenbach“ gemeldeten 
Arten/Artengruppen vorgenommen. Voraussetzung für eine nähere Betrachtung ist die Verbreitung der 
Taxa, d.h. deren potenzielles Vorkommen im Großraum. Die weitere Abschichtung erfolgt auf der 
Grundlage der Habitatbedingungen am Standort.  
Aufgrund der Biotopausstattung war im Vorfeld nicht auszuschließen, dass das Vorhaben eine Relevanz 
für folgende Arten/Artengruppen besitzt: 
 

 Vogelarten der Agrarlandschaft (Brut- und Nahrungsraum, z.B. Feldlerche) 
 Vogelarten, die das Offenland als hauptsächlichen Nahrungsraum nutzen (z.B. Rotmilan, 

Rabenvögel, Schreitvögel)  
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Auch die Präsenz der Zauneidechse war in den randlichen Saumbereichen zu überprüfen. Das 
Untersuchungsprogramm zur Klärung der Wirkfaktoren und Wirkungspfade wurde bereits in Kapitel 
4.1.1 aufgeführt und umfasst in Bezug auf die Fauna: 
 

 Erfassung der Brutvögel 
 Erfassung der Nahrungsgäste 
 Erfassung Reptilien/Amphibien und Insekten (kursorisch) 

 
Der Planungsraum ist  (Teil-)Lebensraum von Vogelarten des Offenlands. Aufgrund des nahezu völligen 
Fehlens von Gehölzstrukturen im Geltungsbereich war lediglich mit einem Artenspektrum aus der Gilde 
der Wiesenbrüter und der Agrarlandschaft zu rechnen. Die Feldlerche wurde mit 5 Brutpaaren 
nachgewiesen. Als weiterer Bodenbrüter des Offenlands wurde der Baumpieper in 2025 mit einem Paar 
registriert. Seine Aktivitäten ließen einen Neststandort in der nördlich angrenzenden Aufforstung 
verorten.   
Die Grenzgehölze bleiben erhalten und von der Modulbelegung ausgespart, womit ein Verlust von 
Fortpflanzungsstätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 für Gehölzbrüter nicht tatbeständig wird. Die als 
Nahrungsgast präsente Bachstelze wird u.a. gem. Badelt et al. (2020) gar als Profiteur von PV-
Freiflächenanlagen bezeichnet. Daher ist von einer Brutraumentwertung nicht auszugehen. Erforderlich 
sind evtl. bauzeitliche Schutzmaßnahmen, die in Kap. 7.1 benannt werden. 
Für großräumig agierende Arten wie Greifvögel, Tauben- und Rabenvögel erfüllt die Planungsfläche  
hauptsächlich die Funktion eines Nahrungsraums.  
Für den Rotmilan ergibt sich über die Nutzung der Planungsfläche als Nahrungsraum zunächst eine 
Betroffenheit. Beobachtungen in 2025 wiesen jedoch nicht auf einen Horst im Umfeld hin. Für ihn stellen 
zumindest die intensiv genutzten Einsaatgrünländer ein geeignetes Jagdhabitat dar, die Acker-
Einsaatbrache scheidet zumindest aktuell als Nahrungsraum weitgehend aus.  
Bei der klassischen Modulaufständerung wäre aufgrund der geringen Abstände zwischen den 
Modultischen eine Nutzung als Nahrungsraum für Gleitflugjäger wie den Rotmilan zumindest stark 
eingeschränkt. Inwieweit für ihn als ausgesprochenen Opportunisten mit hoher Flexibilität bei der 
Erschließung und Nutzung von Nahrungsquellen ein verbotstatbeständiger Nahrungsraumverlust 
eintritt, kann letztlich nicht belastbar beantwortet werden. Es ist aufgrund der offenbar größeren 
Entfernung zu Horsten und der aktuellen Einschränkung durch die Verbrachung der nördlichen 
Teilfläche jedoch nicht davon auszugehen, dass dies der Fall ist. 
Mit Blick auf den gesamten Landschaftsraum stellt der  Planungsraum nur einen kleinen und mit 
hinreichender Sicherheit nicht signifikanten Teil eines großen Rast- und Durchzugsraumes dar.  
 
In Bezug auf Fledermäuse ist der weitgehend strukturlosen und gehölzfreien Fläche nur eine 
eingeschränkte Eignung als Nahrungsraum zuzuweisen. Erwartungsarten sind Zwerg-Fledermaus, das 
Große Mausohr und der Große und Kleine Abendsegler. Das Jagdareal der Abendsegler liegt i.d.R. 
über dem Kronendach und im hohen Luftraum.  Leitstrukturen befinden sich ausschließlich am Südrand 
der Planungsfläche und bleiben als solche auch erhalten. Die Qualität der Kernfläche als Jagdhabitat 
wird sich hier durch den Solarpark mit Sicherheit nicht verschlechtern. Auf der Planungsfläche können 
Quartiere jeder Nutzungsform mit Sicherheit ausgeschlossen werden.   
Die zusammenhängenden Waldflächen der Vulkaneifel und nach Norden über die Landesgrenze hinaus 
zählen zum Kerngebiet der Wildkatzen-Besiedlung. Das sich nordwestlich an den geplanten Standort 
anschließende, fast 1.000 ha große Waldquartier kommt daher als Reproduktions-, Jagd- und 
Rückzugsraum der Art in Frage. Die Anlage liegt damit im Streifgebiet der Art beim Wechsel zwischen 
präferierten Habitaten.  
Die geplante Umzäunung der Anlage mit einem Bodenabstand von mind. 15 cm stellt für die Art jedoch 
kein Bewegungshindernis dar, zudem ziehen südlich und nördlich des Standorts in geringer Distanz 
lineare Waldbestände, die ausreichend Deckung bieten um die Vorzugshabitate der Wildkatze zu 
verknüpfen.  
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Störwirkungen, v.a. Lärm- und Bewegungsreize, durch die Anlage entstehen allenfalls temporär 
während der Bauphase und in geringerem Umfang bei Wartungsarbeiten. In der Zusammenschau sind 
planerische Restriktionen durch die Wildkatze nicht herleitbar. 
Ein Vorkommen der nachtaktiven und streng an Gehölze gebundenen Haselmaus kann auf der 
gehölzfreien Fläche ausgeschlossen werden.  
Für die Artengruppe der Fledermäuse und die weiteren planungsrelevanten Säugetiere kann daher eine 
Relevanz in Bezug auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände verneint werden. 
 
Offene, dauerhafte Gewässer sowie die Möglichkeit, dass sich nach ergiebigen Regenfällen ephemere 
Tümpel bilden können, bestehen nicht. Mithin bietet die Planungsfläche auch keine Laich-Möglichkeiten 
für Amphibien. Für die xerotopen Arten der Anhänge II/IV der FFH-Richtlinie (Kreuz-, Wechsel- und 
Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke) sind die Habitatbedingungen auf der Planungsfläche und im 
näheren Umfeld auch als Landlebensraum ganz offensichtlich ungeeignet. 
Gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden Rasterzelle keine der planungsrelevanten 
Reptilien (Zaun- und Mauereidechse, Schlingnatter) nachgewiesen, gem. der ArteFakt-Datenbank ist  
auf dem betroffenen TK-Blatt 5805 „Mürlenbach“ lediglich die Schlingnatter aufgeführt. Auf sie und die 
anderen planungsrelevanten Arten Zaun- und Mauereidechse ergaben sich keinerlei Hinweise oder 
Verdachtsmomente wie Bewegung in der Vegetation oder Laufgeräusche in der Streuauflage der 
Säume. Typische „Reptilienhabitate“ in Form umfangreicher linearer und besonnter Saumstrukturen, 
Versteckmöglichkeiten oder auch grabbarer Eiablagesubstrate sind auf der Fläche selbst nicht 
vorhanden.  
Tagfalter der Anhänge II/IV der FFH-RL können auf der Fläche schon aufgrund offensichtlich fehlender 
spezifischer Nahrungs- bzw. Wirtspflanzen (Thymus/Origanum/Scabiosa columbaria/Succisa 
pratensis/Gentiana spp. für Euphydryas aurinia, Sanguisorba officinalis für Maculinea teleius und M. 

nausithous, Thymus pulegioides und Origanum vulgare für Maculinea arion) oder aufgrund der 
Habitatbedingungen (Lycaena dispar) ausgeschlossen werden (flächige Feuchtbrachen und -säume 
fehlen). Auch fehlen die bevorzugten Wirts- und Nahrungspflanzen (Epilobium spp., Oenothera biennis) 
des Nachtkerzenschwärmers (Proserpinus proserpina). Für die Spanische Flagge (Euplagia 

quadripunctaria) als thermophilen Biotopwechsler fehlen die Habitatvoraussetzungen in Form von 
kleingekammerten Sonnen- und Schattenbereichen, wie dies z.B. in halboffenen Wäldern oder entlang 
krautgesäumter breiter Waldwege der Fall ist. Die Art ist jedoch in den angrenzenden Wäldern und 
Waldrändern als Mehrbiotop-Besiedler durchaus möglich. Eine gelegentliches Einfliegen der 
hochmobilen Falter in den geplanten Solarpark löst hier jedoch keinen artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestand aus.  
 
Fazit: 
 
Aufgrund der Ergebnisse der Relevanzprüfung verbleibt eine formelle gruppen- bzw. artbezogene 
Prüfung der Verbotstatbestände für bodenbrütende Offenlandarten. Die Konfliktbetrachtung und daraus 
herzuleitende Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung dieser Arten finden sich im beiliegenden 
Fachbeitrag Artenschutz.   
 
5.5  Umwelthaftungsausschluss 
 

§ 19 BNatSchG legt als Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen jeden Schaden fest, der 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen 
Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensräume oder Arten hat. Natürliche Lebensräume im 
Sinne des Gesetzes umfassen alle natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie Habitate der 
Arten des Anhangs II und Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie, weiterhin die Lebensräume der in Art. 4, Abs. 2 oder in Anhang I der europäischen 
Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Arten.  



B-Plan „Freiflächen-FV Hinterhausen“, TÄ FNP 
Stadt Gerolstein, ST Hinterhausen 
Umweltbericht 

 

25 

 

 

Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht 
vorhanden.  
Aus den Ausführungen in Kap. 5.4.2 wurde deutlich, dass den Eingriffsflächen innerhalb des 
Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG 
zugewiesen werden kann bzw. dass entsprechende Arten hier nicht vorkommen. In Bezug auf den 
Rotmilan sei noch einmal auf die einschlägigen Fachkonventionen (u.a. LAMBRECHT & TRAUTNER 
2007, Typuszuordnung 6c) verwiesen und den im vorangegangenen Kapitel geführten Nachweis, dass 
der Verbotstatbestand n. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht eintritt. Daher lässt sich hier auch ein 
populationsrelevanter Schaden gem. § 19 Abs. 3 Nr. 1 (Lebensräume der nach Art. 4 Abs. 2 oder Anh. 
I der Vogelschutzrichtlinie bzw. in Anh. II der FFH-RL aufgeführten Arten) nicht ableiten. 
 
5.6  Wechselwirkungen  
 
Die Schutzgüter können sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße beeinflussen. Dies ist bei der 
Beurteilung der Folgen eines Eingriffes zu beachten, um sekundäre Effekte erkennen und bewerten zu 
können. Danach sind im Rahmen der Umweltprüfung auch Umweltveränderungen zu betrachten, die 
mittelbare und indirekte Auswirkungen von erheblicher oder entscheidungsrelevanter Bedeutung auf 
andere Komponenten der Umwelt auslösen. 
Aufgrund der Komplexität der Wirkungszusammenhänge können lediglich entscheidungsrelevante 
Wechselbeziehungen aufgezeigt werden. Die nachfolgende Wirkungsmatrix stellt die voraussichtlichen 
relevanten Wechselwirkungen innerhalb der verschiedenen Schutzgüter dar.  
 
Tab. 7: Wirkmatrix der Wechselbeziehung zwischen den Schutzgütern 
Schutzgut 

W
irk

un
g 

au
f Biotope/Arten Boden Wasser Klima/Luft Land- 

schaftsbild 
Kultur-/ 

sonstige 
Sachgüter 

Mensch 

Wirkung von         
Biotope/Arten Standort-

konkurrenz, 
Habitatfkt. 

Boden-
bildungs-
prozess 

Rückhalt, 
Verdunstung 

Ausgleichs-
funktion 

Landschafts-
bild 

- Nahrungsgrund-
lage, 

Erholungsraum 
Boden Lebensraum - Versickerung

Filterwirkung 
Kaltluftbildung, 

Temperatur 
Struktur-
element 

Archivfunktion Kulturpflanzen-
standort 

Wasser Standort-
bedingungen 

Boden-
typisierung 

Grund-
wasser-

neubildung 

- - Verwitterung, 
Zerfall 

Trinkwasser-
dargebot 

Klima/Luft Standort-
bedingungen 

Boden- 
temperatur, 

Boden-
belastung 

Grund-
wasser-

belastung 

Klimatische 
Ausgleichs-

funktion 
(Kaltluft) 

Bioklima-
tische 

Funktion 

- Stadtklima, 
Luftqualität 

Landschafts- 
bild 

- - - Verbau 
Stadtklima 

Summations-
wirkung 

- Blendwirkung 

Kultur-/sonstige 
Sachgüter 

- - - - - - Kulturgeschichte 

Mensch Biotop-/ 
Habitatverlust 

Versiegelung Oberflächen-
abfluss, 

Versickerung 

Mikro-
/Mesoklima-

änderung 

Landschafts-
bild 

archäologische 
FundsteIlen 

Konkurrierende 
Nutzungsan-

sprüche, 
Blendwirkung 

 

Intensität der Wirkung:  hoch-sehr hoch  mittel  gering-fehlend  

 
Die wesentlichen planungsrelevanten Wechselwirkungen beschränken sich auf das Wirkungsgefüge 
Landschaftsbild/Blendwirkung sowie die reziproken Wirkungen durch die Beanspruchung von 
Produktionsflächen und Biotopen. 
Vor dem Hintergrund der Nutzungs-, Qualitäts- und Schutzkriterien werden diesbezüglich jedoch keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen prognostiziert, die durch Wechselwirkungen über die 
vorgenannten Beeinträchtigungen hinausgehen. 
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6.  Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung des Projektes  
 
Im Falle der Nullvariante, d.h. einer weiteren landwirtschaftlichen Nutzung würde die Fläche weiterhin 
wie bisher im Wechsel ackerbaulich oder als Intensivgrünland genutzt werden, d.h. am Status quo der 
aktuellen Bewirtschaftung würde sich nichts ändern.  

 
 
7.  Grünordnerische Maßnahmen und textlichen Festsetzungen 
 
7.1  Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen 

 

7.1.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

 

V1: Bauzeitenregelung 
 
Zielart(en): Bodenbrüter wie Feldlerche, Jagdwild 

Der § 39 BNatSchG, der Gehölzeingriffe in der Zeit von März bis September untersagt und damit auf 
den Schutz von Brutvögeln abzielt, ist sinngemäß auch auf Bodenbrüter anzuwenden. Im Hinblick auf 
die Brutzeiten der beiden Bodenbrüter kann der Zeitraum auf März bis Ende Juli eingegrenzt werden – 
dann sind i.d.R. auch Zweitbruten abgeschlossen.  
Darüber hinaus soll unter Beachtung des Grundsatzes des Tierschutzgesetzes (§ 1 TierSchG: Niemand 
darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen), im Hinblick auf 
die Präsenz von Feldhase und Reh (wie die meisten heimischen Säugetierarten sind sie nach 
BArtSchVO besonders geschützt) die Herrichtung des Baufelds auch außerhalb deren Setzzeiten (Reh 
Mai-Mitte Juli, Feldhase März bis Juli ~ 1. bis 3. Wurf) erfolgen.  
Die Herrichtung des Baufelds und der Beginn der Bestockung mit Tragpfosten ist daher auf die Zeit von 
Anfang August bis Ende Februar zu terminieren.  
Alternativ kann die Bauzeitenregelung im Rahmen einer Umweltbaubegleitung festgelegt werden. Dazu 
ist das Baufeld vor Baubeginn auf mögliche Brutvorkommen oder abgesetzte Jungtiere zu kontrollieren. 
Nach längeren Pausen der Bauarbeiten ist eine erneute Kontrolle des Baufelds obligat. 
 
V 2 Breite der Modulgassen 
 
Zielart(en): Vogelarten des Offenlands 

Der Nahrungsflächenverlust kann im worst case zu einer Reduktion des Fortpflanzungserfolgs, speziell 
bei streng geschützten Greifvögeln führen. Um die Bejagung der Anlage, aber auch die Aggregation 
von Nahrungsschwärmen zu begünstigen, sollten Modulgassen mindestens die doppelte 
Flügelspannweite des Rotmilans, sprich 3,5 m breit sein – oder günstiger alternierende Eng- und 
Weitstellung bei gleichem Freiflächenansatz. Alle Servicewege sollen mindestens 6 m breit angelegt 
werden.  
 
V 3: Durchlässigkeit des Zaunes für Kleinsäuger 
 
Relevante Schutzgüter: Kleinsäuger 

Die geplante Sicherheitszaun ist mit einer Bodenfreiheit von mind. 0,15 m oder mit einer 
Mindestmaschenweite von 10 x 15 cm anzulegen, damit er für Mittel- und Kleinsäuger passierbar bleibt. 
Zur besseren Einbindung in das Landschaftsbild wird die Zaunanlage in gedeckten grünen Farbtönen 
gehalten. 
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7.1.2 Kompensationsmaßnahmen (CEF) 
 
A 1 (CEF): Förderung der Feldlerche 
 
Zielart: Feldlerche (Lebensraum-/Brutstättenverlust bzw. -einschränkung)  

Aufgrund der nachgewiesenen Feldlerchenbrut sind Maßnahmen zur Brutraumaufwertung angezeigt.  
Die im Bebauungsplan-Entwurf der frühzeitigen Beteiligung dargestellten zwei Aussparungen in einer 
Flächengröße von mind. 40 m² werden von Seiten der UNB als ausreichend für die 2023 erkannten 2 
Brutpaare erachtet.15 Aufgrund der Ergebnisse der Kontrollerhebung 2025 mit einer höheren Dichte von 
Brutrevieren (vermtl. 5) werden zusätzlich innerhalb des Solarparks 3 weitere Aussparungen, d.h. 
insgesamt 5 in gleicher Größe und einer Mindestkantenlänge von 5 m veranschlagt. Innerhalb der 
Aussparungen wird die Grasnarbe entfernt. Der aufkommende Pflanzenbewuchs ist mittels Grubber, 
Egge oder Bodenfräse jährlich im Zeitraum 1. September bis Ende Februar zu entfernen. 
Die breiten Schutzstreifen entlang des Waldes entfallen aufgrund des Meideverhaltens der Feldlerche 
zu Vertikalkulissen (Waldränder). Daher wären die Aussparungen in einem genügend großen Abstand 
anzulegen. Falls die genannten 5 Aussparungen in der festgelegten Größe nicht möglich sind, ist der 
Verlust der Feldlerchenreviere zusätzlich durch externe Maßnahmen im adäquaten Umfang 
auszugleichen. Als Maßnahmenkatalog geeignet sind16: 
 

 Ackerbrache (Selbstbegrünung) oder „Blühfläche“ durch dünne Einsaat mit geeignetem Saatgut 
(in den meisten Fällen sind selbstbegrünende Brachen, insbesondere auf mageren Böden, 
Einsaaten vorzuziehen)  

 Acker-Einsaat („Saatreihe“) mit doppeltem Saatreihenabstand (mind. 20 cm in Anlehnung an 
LANUV 2019b: 15) in Sommergetreide, Winterweizen oder Triticale  

 Orientierungswerte: Typ Ackerbrache oder Blühfläche 
 Anlage von Extensivgrünland  
 Anlage von Feldlerchenfenstern, d.s. ca. 20 m² große künstliche Saatlücken innerhalb von 

Ackerflächen 
 
7.2  Sonstige schutzgutbezogene Maßnahmen 

 

V 4: Boden- und Grundwasserschutz 
 
Relevante Schutzgüter: Boden, Grundwasser, Kultur- und sonstige Sachgüter 

Gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 7 BBodSchG ist auf einen sparsamen, schonenden und fachgerechten 
Umgang mit Boden zu achten. Die Bodenarbeiten sind nach den einschlägigen Vorschriften der DIN 18 
915 („Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“) durchzuführen. Die Anforderungen der 
DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, sowie der DIN 19731 
„Verwertung von Bodenmaterial“ sind zu beachten. 
Zu Vermeidung von Bodenverdichtungen ist ein Befahren mit schweren Baumaschinen nur nach 
längeren Trockenphasen zulässig.  
Die vorgesehenen Baueinrichtungs- und Baubedarfsflächen sind vor Baubeginn zu ermitteln und 
räumlich festzulegen. 
Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in das Grundwasser sind die einschlägigen Schutz-
maßnahmen gemäß dem Stand der Technik umzusetzen. Betankungen und die Lagerung von 
Kraftstoffen, Hydraulik- und Mineralölen sind nur auf befestigten und gegenüber dem Untergrund 
abgedichteten Flächen in dafür zugelassenen Behältnissen erlaubt. Auf der Baustelle sind Ölbindemittel 

 
15 Dies wird auch gestützt durch neuere Publikationen (u.a. Peschel & Peschel 2025, NABU-Metakurzstudie zu 
Solarparks und Vögeln des Offenlands, Stand 2022    
16 Landesamt f. Natur Umwelt u. Klima, NRW: Feldlerche (Alauda arvensis) Artenschutzmaßnahmen 
Laux, D. et.al. (2015) Maßnahmenblatt Feldlerche (Alauda arvensis). Hessisches Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie u.a. 
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in ausreichender Menge vorzuhalten. Betonfahrzeuge und -maschinen sind nur auf eigens für diesen 
Zweck eingerichteten Anlagen und Flächen zu reinigen. Betonreste und -abfälle dürfen nicht im Baufeld 
abgelagert oder zwischengelagert werden, sondern sind umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen.  
Reinigungs- und Wartungsarbeiten sind ausschließlich mit Wasser ohne Reinigungsmittelzusätze 
durchzuführen.  
 
V 5: Ökologische Baubegleitung 
 
Relevante Schutzgüter: Boden, Grundwasser, Flora, Fauna 

Eine ökologische Baubegleitung ist bauplanungsrechtlich festzusetzen, deren Aufgabe hier vor allem 
die Überwachung der artenschutzbezogenen Maßnahmen und der boden- und 
gewässerschutzkonformen Ausführung beinhaltet. Die Umweltbaubegleitung ist zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zeitnah über den Arbeitsplan und einzelne Arbeitsschritte zu informieren. 
Im Einzelnen umfasst der Aufgabenbereich: 
 

 Anleitung, Begleitung der fachgerechten Maßnahmenumsetzung  
 Kontrolle des Baufelds zur Vermeidung potentieller artenschutzrechtlicher Konflikte, wie in den 

Maßnahmenbeschreibungen aufgezeigt 
 Ad hoc Intervention bei unvorhersehbaren artenschutzfachlichen Belangen 

 
A 2: Grünlandeinsaat und extensive Bewirtschaftung des Sondergebietes 
 
Relevante Schutzgüter: Boden, Flora, Fauna 

Innerhalb des geplanten Solarparks wird die ackerbauliche Bewirtschaftung (aktuell Einsaatgrünland, 
Einsaatbrache) eingestellt. Die Gassen zwischen den Modulreihen werden mit zertifiziertem 
Regiosaatgut (UG 7/Produktionsraum 4: westdeutsches Berg- und Hügelland gem. VWW-Zertifizierung) 
in der Grundmischung als Trockenwiese  eingesät. Falls es zu Bodenverdichtungen durch den 
Baustellenverkehr gekommen ist, wird die Fläche vor der Ansaat gelockert und anschließend eingeeggt. 
Das Saatgut wird oberflächig aufgebracht und angewalzt. Auf den Flächen unterhalb der Modultische 
erfolgt Selbstbegrünung. Auch die bestehende zentrale Grünlandfläche wird nach Abschluss der 
Arbeiten rekultiviert, indem unebene Bodenstellen glattgezogen werden. Eine Selbstbegrünung aus 
dem Diasporenreservoir ist zu erwarten, so dass in diesem Bereich keine Einsaat erfolgen muss.  
Eine Mahd unterhalb der Modultische ist vermutlich ausschließlich motormanuell oder mit 
Spezialgeräten möglich. Insofern gibt der Bebauungsplan hier keine weiteren Vorgaben. Zu bevorzugen 
sind Balkenmäher, ggfs. unter den Modultischen auch Freischneider. Auf handelsübliche Kreiselmäher 
und einen rasenartigen Schnitt sollte verzichtet werden. Soweit möglich, ist das Mahdgut auszutragen 
und auf eine Mulchmahd zu verzichten.  
Die Mahd sollte ein- bis zweimal jährlich erfolgen mit einer Erstmahd nicht vor dem 15.06. Es sollte 
jedoch ein Mindestabstand von 10 cm zwischen Boden und Mähwerk eingehalten werden, um Insekten 
zu schonen. Da unter und zwischen den Modultischen keine Bodenbrüter zu erwarten sind, ist ein 
späterer Mahdtermin nicht erforderlich. Innerhalb der ggfs. ausgesparten „Lerchenfenster“ und der 
breiteren Gassen erfolgt zum Schutz von Bodenbrütern eine Mahd frühestens Anfang August nach dem 
voraussichtlichen Abschluss der Zweitbruten der Feldlerche.  
Vorzusehen sind zwei alternierende Mahdgänge, bei denen jeweils ca. die Hälfte der Solarparkfläche 
gemäht wird. Eine alternierende Mahd mit Erhalt von Altgrasstreifen ist auch in den Randbereichen 
entlang des Sicherheitszaunes festzusetzen, so dass das Blütenangebot für Insekten durchgehend 
erhalten bleibt.  
Walzen und Schleppen ist nur bei Bedarf innerhalb der gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 genannten Fristen 
zulässig. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. 
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A 3: Anpflanzung einer naturraumtypischen Hecke an den Rändern des Solarparks 
 
Relevante Schutzgüter: Boden, Flora, Fauna, Landschaftsbild 

Entlang der beiden Kreisstraßen wird am Rand des Solarparks eine durchgehende, zweizeilige und 5 
m breite naturraumtypischen Hecke angepflanzt. Dies dient der Einbindung des Solarparks in die 
Landschaft, und der Vermeidung von Blendwirkungen gegenüber dem Straßenverkehr. Die bestehende 
Hecke am Südrand ist zu erhalten und in die Anpflanzung zu integrieren.  
Es gelten folgende Vorgaben: 
 

 Verwendung heimischer, standorttypischer Straucharten, z.B. ein- bzw. zweigriffliger Weißdorn, 
Schlehe, Blutroter Hartriegel, Schwarzer Holunder, Wolliger Schneeball, Wildrosen (z.B. 
canina-Aggregat), Feldahorn 

 Pflanzqualität: Str. 2xv 60-100 
 Pflanzabstand 1,50 m x 1,50 m, reihenweise versetzt 
 Verwendung herkunftsgesicherte Gehölze mit der regionalen Herkunft „Westdeutsches 

Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem Leitfaden zur Verwendung 
gebietseigener Gehölze (BMU, Januar 2012) 

 Herstellungs- und Entwicklungspflege 
 
 
8.  Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
 
Mit Vorlage des „Praxisleitfadens zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs“17 liegen die Instrumente 
für eine differenzierte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung gem. § 2 Abs. 5 der 2018 verabschiedeten 
Landeskompensationsverordnung von Rheinland-Pfalz vor, die bei Eingriffen i.S.d. § 14ff. BNatSchG 
anzuwenden sind.  
Die Landeskompensationsverordnung gilt nicht für die Vorhaben der Bauleitplanung, gleichwohl ist es 
allgemeiner Konsens sich bei der Eingriffsbilanz auch hier nach Möglichkeit am Leitfaden zu orientieren, 
um eine Vergleichbarkeit mit Eingriffen außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen zu 
gewährleisten. Daher soll nachfolgend die Bilanz gem. dem Praxisleitfaden ausgearbeitet werden. 
 
8.1 Kurzbewertung des legitimierten Eingriffs in die Schutzgüter 
 
Der Bebauungsplan legitimiert ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ 
(klassische Reihenaufständerung).   
Die tatsächliche versiegelbare Grundfläche (GR) wird auf 4% des Sondergebietes und damit auf 
maximal 6.825 m² begrenzt. Der geringe Versiegelungsgrad ergibt sich aus der Verankerung der 
Modultische und der Überbauung durch das/die Trafogebäude(s) und der Zaunpfähle. 
Durch die Planung werden bisher und z.T. aktuell intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen und 
floristisch arme, aber magere Einsaat-Grünlandfläche mit vergleichsweise geringen Biotopwerten 
beansprucht. Die gesamte Fläche ist bis auf eine randliche Hecke außerhalb der Modulbelegungsfläche 
gehölzfrei.  
Der Bebauungsplan bereitet daher einen vergleichsweise geringen Eingriff in natürliche Böden und 
Biotope vor.  
Weitere Umweltgüter sind nicht oder nur in geringem Umfang betroffen. Dies gilt auch für das Schutzgut 
Landschaftsbild, da für die geplante Anlage praktisch keine Sichtverbindungen zu Siedlungsbereichen 
bestehen. Zu berücksichtigen sind jedoch mögliche Blendwirkungen auf den Verkehr der 
vorbeiführenden Kreisstraßen.  

 
17 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (2021, Hrsg.): Praxisleitfaden zur Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz. Standardisiertes Bewertungsverfahren gem. § 2 Abs. 5 der 
Landesverordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft 
(Landeskompensationsverordnung - LKompVO) 
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Gem. den nachfolgenden Tabellen besteht auf der Grundlage des B-Planes unter Berücksichtigung der 
festgelegten internen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen (z.B. Entwicklung einer 
zweizeiligen Hecke, Einsaat und extensive Unterhaltung) aus den genannten Gründen kein 
Ausgleichsbedarf für die einzelnen Schutzgüter.  
 
Tab. 8: schutzgutbezogene Eingriffsbeurteilung und externer Ausgleichsbedarf 

Schutzgut Eingriffstiefe/ 
Wirkpotenzial 

geplante Maßnahmen innerhalb des  
Geltungsbereiches 

externer Ausgleich  
erforderlich? 

Biotope/Flora gering Umwandlung von Intensivgrünland/Brache in 
extensiv genutztes Grünland; bestehende „reife“ 
Einsaatwiese bleibt in etwa gleicher Qualität 
bestehen; kein Gehölzverlust 

nein (vgl. Kap. 8.3) 

Fauna mittel Entwicklung Gehölzsaum, ggfs. Aussparung von 
„Lerchenfenster“ innerhalb Solarpark 

ggfs. ja 

Boden gering Gründung durch Rammständer, Unterbau; 
wasserdurchlässige Gestaltung etwaiger  
zusätzlicher Erschließungswege 

nein 

Wasser gering Einstellen der Düngung und Bodenbearbeitung nein 
Klima/Luft gering - nein 
Landschaftsbild gering Zaun in gedeckten Grüntönen, Heckenpflanzung nein 
Kultur-/sonstige 
Sachgüter 

gering - nein 

Mensch gering - nein 

 
 
8.2 Ableitung des Kompensationsbedarfes Biotope 
 
Der fehlende externe Ausgleichbedarf auf das Schutzgut Biotope wird nachfolgend tabellarisch 
dokumentiert. 
 
Tab. 9: Darstellung Eingriffsschwere Biotope gem. Praxisleitfaden 

Code Biotoptyp Biotop-
wert 

Wertstufe Intensität 
vorhabenbez. 
Wirkung1 

Erwartete 
Beeinträchtigung 

HB1 Einsaat-Ackerbrache mehrj. 9 mittel (3) hoch (III) eBS 
EA3 frische Einsaatwiese 7 gering (2) hoch (III) eB 
EA3 reifere Einsaatwiese 8 mittel (3) hoch (III) eBS 
BD2 Strauchhecke, authocht, mittl. 11 mittel (3) gering (I) eB 
HC3 Straßensaum artenarm, 

hypertroph 
7 gering (2) gering (I) - 

1 gem. der Bilanzlogik werden hier nur die Versiegelungsbereiche beurteilt  
 
 
Gem. dem Praxisleitfaden ergibt sich nachfolgende Bilanz: 
 
Tab. 10: Ermittlung des Biotopwertes vor dem Eingriff 

Code Biotoptyp BW/m² Fläche  
(m²) 

BW 

HB1 Einsaat-Ackerbrache mehrj. 9 72.723 654.507 
EA3 frische Einsaatwiese 7 56.626 396.382 
EA3 reifere Einsaatwiese 8 40.978 327.824 
BD2 Strauchhecke, authocht, mittl. 11 156 1.716 
HC3 Straßensaum artenarm, hypertroph 7 133 931 
 Gesamt:  170.616 1.381.360 

 
Tab. 11: Ermittlung des Biotopwertes nach dem Eingriff 

Code Biotoptyp BW/m² Fläche  
(m²) 

BW 

EA2 Grünland (Regio-Magermischung), Selbstbegrünung1 13 159.273 2.070.549 
HN0 Versiegelte Fläche gem. B-Plan-Festsetzung 0 6.825 0 
BD2 naturraumtypische Hecke authocht., junge Ausprägung 11 4.518 49.698 
 Gesamt:  170.616 2.120.247 

1 Abwertung um 5 gegenüber Standardwert mäßig artenreiche Fettwiese wg. partieller Beschattung durch Modultische 
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Es ergibt sich somit gem. Praxisleitfaden eine positive Bilanz von 2.120.247 – 1.381.360 = 738.887 
Biotopwertpunkten. Externe Kompensationsmaßnahmen sind zum Ausgleich des Bilanzdefizites daher 
nicht erforderlich. 
 
8.3 Schutzgutbezogener Kompensationsbedarf 
 
Biotope: 
 
Der geringe Verlust von Biotopen geringer bis mittlerer Bedeutung durch Versiegelung ist gem. 
Praxisleitfaden für die Flächen mit geringem Biotopwert als erhebliche Beeinträchtigung zu werten, 
erfordert daher keine gleichgerichtete Funktionalkompensation und kann durch multifunktional 
wirksame Maßnahmen ausgeglichen werden. Lediglich im Bereich der reifen Einsaatwiese und der 
Einsaat-Ackerbrache ist der Eingriff als erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere zu werten und 
erfordert daher eine gleichgerichtete Funktionalkompensation. Der Ausgleich für die reife Einsaatwiese 
erfolgt intern durch die Einstellung der Intensivbewirtschaftung und der Einsaat von Regiosaatgut 
(trockene Ausprägung) im Bereich des SO, womit dann eine qualitative Überkompensation erfolgt. Der 
Verlust der Ackerbrache wird nicht gleichgerichtet ersetzt, da diese lediglich als Zwischenstadium der 
Wechselbewirtschaftung auf der Fläche zu werten ist.     
 
Tab. 12: Matrixtabelle eB und eBS, Zuordnung Schutzgut Biotope 

Funktionsbedeutung 
nach Wertstufen 

Intensität der vorhabenbezogenen Wirkungen/Wirkungsstufe 
I 

gering 
II 

mittel 
III 

hoch 
1 sehr gering - - eB 

2 gering - eB eB 

3 mittel eB eB eBS 

4 hoch eB eBS eBS 
5 sehr hoch eBS eBS eBS 
6 hervorragend eBS eBS eBS 

 
Boden: 
 
Aus pedologischer Sicht besteht die Möglichkeit, den durch Düngung und die mechanische Bearbeitung 
belasteten Boden für die Dauer der PV-Nutzung wieder weitgehend zu regenerieren. Daher kommt es 
im Saldo trotz der geringen Versiegelung von Böden mit mittlerem Funktionserfüllungsgrad auch hier 
zu einer positiven Bilanz.  
 
Flora/Fauna: 
 
Aufgrund der nachgewiesenen Feldlerchenbrut sind Maßnahmen zur Brutraumaufwertung angezeigt. 
Als Kompensationsmaßnahme werden der Anzahl der registrierten Brutpaare entsprechend an 
insgesamt 5 Stellen Aussparungen der Belegungsfläche vorgenommen und die Flächen Bodenbrüter-
gerecht bewirtschaftet (A1). Alternativ ist der Brutraumverlust durch externe Maßnahmen zu 
kompensieren.  
In der Summe ist die Umwandlung von landwirtschaftlichen Intensivflächen (Ackerstatus) in 
Dauergrünland (auch unter den Modultischen) geeignet, den Eingriff in Flora und Fauna vollständig zu 
kompensieren.  
 
Auch für die weiteren Schutzgüter Landschaftsbild, Klima/Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter, Mensch 
und Wasser ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen besonderer Schwere. 
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9.  Monitoring 
 
Gemäß § 4c BauGB überwachen die Städte und Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu 
ergreifen.  
Die Maßnahmen zum internen Ausgleich i.S.d. Eingriffsregelung (Einsaat Regiosaatgut und  
festgelegtes Mahdregime im SO) werden bauplanerisch festgesetzt. Ihre korrekte Umsetzung erfolgt 
durch die ÖBB resp. die Stadt Gerolstein gem. Durchführungsvertrag mit dem Maßnahmenträger. 
Zur Vermeidung der Verbotstatbestände n 44 BNatSchG muss die unter A 1 beschriebene Maßnahme 
vor Beginn der Baumaßnahme, spätestens jedoch zu Beginn der darauf folgenden Brutphase der 
Feldlerche umgesetzt sein. Die Umsetzung ist regelmäßig zu überwachen. 
Da keine weiteren planbedingten erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, sind darüber 
hinaus keine Überwachungsmaßnahmen erforderlich. 
 

 
10.  Verfahren, Schwierigkeiten beim Zusammenstellen der Unterlagen 
 
Im Zuge mehrerer Begehungen wurden Biotope und Vegetation flächendeckend aufgenommen. In 
Bezug auf planungsrelevante Tierarten wurde auf vorhandene Daten des LANIS bzw. ARTeFAKT und 
auf die Ergebnisse der Untersuchungen des Büros Hortulus18 (Erfassung der Avifauna) und die 
Ausarbeitungen des Büros für Landespflege Egbert Sonntag19 (Umweltberichtsentwurf) 
zurückgegriffen. In Ergänzung wurden im Rahmen von 2 Begehungen weitere faunistische 
Untersuchungen in angemessener Detailschärfe  am Standort durchgeführt, insbesondere vor dem 
Hintergrund artenschutzrechtlicher Verstöße n. § 44 BNatSchG. Dabei wurden alle planungsrelevanten 
Arten(gruppen) betrachtet (Brutvogelerfassung, Beobachtungstermine Nahrungsraumnutzung 
Rotmilan, Kontrolle von Reptilienvorkommen, andere Artengruppen kursorisch). 
Die vorliegenden Informationen waren ausreichend, um die erheblichen Auswirkungen des 
Planungsvorhabens auf die Umwelt zu ermitteln und zu bewerten. Wesentliche Schwierigkeiten und 
relevante Kenntnislücken bestanden nicht.  
 

 
  

 
18 HORTULUS (2023): Brutvogeluntersuchung im Bereich der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage bei 
Hinterhausen (Landkreis Vulkaneiffel), Stand Oktober 2023 
19 Büro für Landespflege Egbert Sonntag (2024): Bebauungsplan der Stadt Gerolstein, 
Freiflächenphotovoltaikanlage Hinterhausen. Begründung Teil 2: Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4 BauGB, Fassung 
zum Beteiligungsverfahren nach § 3 (1), § 4 (1) BauGB 
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11.  Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Die Fa. WES Green GmbH mit Sitz in Föhren beabsichtigt die Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage 
in der Stadt Gerolstein, Stadtteil Hinterhausen an der Wegkreuzung der K77 mit der K31 in der Gewanne 
„Auf Litt“ ca. 1,2 km südwestlich der Eifelkaserne. Der geplante Standort befindet sich im Außenbereich 
am Südrand des Büdesheimer Waldes ca. 2,5 km nordwestlich der nächstgelegenen Ortslage von 
Birresborn.  
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen, hat der Stadtrat Gerolstein 
die Aufstellung des Bebauungsplans „Freiflächen-Fotovoltaikanlage Hinterhausen“ beschlossen. 
Parallel dazu erfolgt eine Teiländerung des Flächennutzungsplanes. Die Größe des Geltungsbereiches 
beträgt ca. 17 ha.  
Der vorliegende Umweltbericht beschreibt die Ergebnisse der gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
vorgeschriebenen Umweltprüfung und legt die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung, zum 
Ausgleich und Ersatz nach § 1a BauGB i.S.d. Eingriffsregelung fest. Gleichzeitig umfasst er eine 
Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44, Abs. 1 BNatSchG. Dabei kann auf 
die Untersuchungsergebnisse des Büros Hortulus (Erfassung der Avifauna) und die in einem 
Umweltberichtsentwurf dargestellten Ergebnisse der Umweltprüfung des Büros für Landespflege Egbert 
Sonntag zurückgegriffen werden. Ergänzende Untersuchungen erfolgten im Rahmen zweier 
Begehungen 2025. 
Der Geltungsbereich umfasst 3 Ackerschläge auf den jeweiligen Flurstücken 12, 13 und 14, wobei der 
nördliche Schlag zwischenzeitlich brachgefallen ist und die übrigen Schläge aktuell als Einsaatgrünland 
genutzt werden.  
Durch die zukünftige Bewirtschaftung der bisherigen Ackerflächen als extensives Grünland und die 
Anlage einer grenzständigen naturraumtypischen Hecke darf der Eingriff i.S.d. Eingriffsregelung trotz 
der (geringen) Versiegelung durch die Rammständer, Trafogebäude und der Teilversiegelung durch 
Erschließungswege bilanziell als vollständig ausgeglichen gelten.  
Die beiden Arten der Erfassung von Hortulus 2023 (Feldlerche, Baumpieper) konnten als Brutvogel 
verifiziert werden, wobei nur die Feldlerche 2025 innerhalb des Geltungsbereiches mit aktuell fünf 
Brutpaaren vorkommt. Als weiterer Brutvogel wurde die Goldammer am Rand der angrenzenden 
Fichtenwälder erfasst.  
Für die Feldlerche sind in angemessener Weise Ausgleichsmaßnahmen festzulegen. Diese können 
innerhalb des Solarparks durch die Aussparung von ausreichend großen Belegungslücken (Anlage als 
Schwarzbrache) oder adäquate Maßnahmen auf umliegenden landwirtschaftlichen Flächen erfolgen.  
Für den Rotmilan gab es anhand von Flugbewegungen keine Hinweise auf einen Horst im Umfeld. Für 
den nicht genau qualifizierbaren Nahrungsraumverlust erscheinen Kompensationsmaßnahmen 
artenschutzrechtlich zwar nicht begründet, dennoch wird ein möglichst hoher Reihenabstand zwischen 
den Modultischen empfohlen.  
Die Planungsfläche hat keine Bedeutung als Rastgebiet für Zugvögel.  
Auch für die lokale Fledermausfauna kann angenommen werden, dass sich die Planungsfläche selbst 
nicht in besonderem Maße als Jagdgebiet eignet. Mit einer höheren Aktivität ist in den randlichen 
Baumreihen, Hecken oder Waldrändern zu rechnen. Quartiere werden nicht betroffen und da alle 
randlichen Gehölze von der Belegungsfläche ausgenommen werden bleiben sie als Leitstrukturen 
erhalten.   
Mit einem Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten ist aufgrund der bekannten Verbreitung oder 
der Habitatbedingungen am Standort nicht zu rechnen. Die in den Saumbereichen entlang des 
Geltungsbereichs mögliche Zauneidechse konnte nicht nachgewiesen werden.  
Unter den weiteren abiotischen Schutzgütern Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaftsbild lässt sich 
keine besondere qualitätsbezogene Disposition oder erhebliche Wirkung durch das Planungsvorhaben 
ableiten. Insbesondere ist aufgrund der fehlenden Sichtverbindungen zu Siedlungsbereichen eine 
erhebliche Wirkung auf das Landschaftsbild auszuschließen. Der Verlust an Bodenfunktion durch die 
geringe Versiegelung dürfte aus pedologischer Sicht durch die Aufgabe der Intensivbewirtschaftung 
kompensiert werden.   
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